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A n t r a g  
 
Der Landtag wolle beschließen, 
 

die Landesregierung zu ersuchen 
 

zu berichten, 
 
1. wie hoch in den Jahren 2018 und 2019 der Anteil der Führungskräfte i. S. v. § 5 

Absatz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes war, die in Unternehmen mit Beteili-
gung des Landes Baden-Württemberg in Teilzeit beschäftigt waren, aufge-
schlüsselt nach Geschlecht und verglichen mit den entsprechenden für die übri-
ge Belegschaft (ohne Auszubildende und Aushilfskräfte) festgestellten Anga-
ben; 

 
2. wie hoch in den Jahren 2018 und 2019 der Anteil der Führungskräfte war, die 

in Unternehmen mit Beteiligung des Landes Baden-Württemberg Elternzeit in 
Anspruch genommen haben, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und verglichen 
mit den entsprechenden für die übrige Belegschaft festgestellten Angaben; 

 
3. wie sich in den Jahren 2018 und 2019 die erwähnten Beschäftigungsverhältnis-

se (Teilzeit, Elternzeit) der in landesbeteiligten Unternehmen tätigen Führungs-
kräfte im Einzelnen genau darstellen, von der Beschäftigung mit einer über/un-
ter 50-prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung von der Arbeitsver-
pflichtung bei Elternzeit, verglichen mit den entsprechenden für die übrige Be-
legschaft festgestellten Angaben; 

 
4. wie viele Führungskräfte in landesbeteiligten Unternehmen in den Jahren 2018 

und 2019 von der Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten 
und wie vielen das bei ihrer alten Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach 
Jahr und Geschlecht sowie verglichen mit den entsprechenden für die Gesamt-
belegschaft festgestellten Angaben; 

 

Antrag 
 
der Abg. Andreas Deuschle u. a. CDU 

 

und 

 

Stellungnahme 
 
des Ministeriums für Finanzen

Teilzeitbeschäftigung, mobiles Arbeiten und Job-Sharing von 

Führungskräften in Unternehmen mit Beteiligung des Landes 

Baden-Württemberg
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5. wie hoch in den einzelnen Jahren von 2015 bis 2019 der Anteil der Führungs-
kräfte war, die während einer ganzen oder teilweisen Freistellung aus fami-
liären Gründen befördert worden sind, d. h. eine höherwertige Tätigkeit, ver-
bunden mit einem Zuwachs an Verantwortung, übertragen bekommen haben, 
bezogen auf die innerhalb der Führungsebene für eine Beförderung infrage 
kommenden Führungskräfte, die sowohl von ihrer aktuellen Stellung als auch 
von ihrer Qualifikation noch befördert werden können, aufgeschlüsselt nach 
Geschlecht sowie verglichen mit den entsprechenden für die übrige Beleg-
schaft festgestellten Angaben; 

 
6. wie hoch in landesbeteiligten Unternehmen der Anteil der geteilten Führungs-

funktionen (Job-Sharing) ist, mit Angabe der absoluten und relativen Zahl der 
so beschäftigten Führungskräfte sowie jeweils aufgeschlüsselt nach Geschlecht 
und für die einzelnen Jahre von 2015 bis heute; 

 
7. welche Erfahrungen die Job-Sharing praktizierenden landesbeteiligten Unter-

nehmen mit dieser Teilung von Führungsfunktionen gemacht haben bezie-
hungsweise aus welchen Gründen landesbeteiligte Unternehmen kein Job-Sha-
ring anbieten, mit Angabe der absoluten Zahl für die einzelnen Unternehmen 
und der relativen Zahl bezogen auf die Gesamtzahl der abgefragten Unterneh-
men der Job-Sharing praktizierender Unternehmen für die einzelnen Jahre von 
2015 bis heute; 

 
8. wie häufig landesbeteiligte Unternehmen Führungskräften Telearbeit i. S. d. 

Arbeitsstättenverordnung und/oder sonstige Formen mobilen Arbeitens ermög-
lichen, mit Angabe des Anteils der Führungskräfte, die in den einzelnen Jahren 
von 2015 bis heute auf diese Weise arbeiten beziehungsweise gearbeitet haben, 
aufgeschlüsselt nach Geschlecht und verglichen mit den entsprechenden für die 
übrige Belegschaft festgestellten Angaben; 

 
9. welche über Teilzeitbeschäftigung, mobiles Arbeiten und Job-Sharing hinaus-

gehenden Maßnahmen landesbeteiligte Unternehmen zur besseren Vereinbar-
keit von Familie, Beruf und Karriere aktuell ergreifen, mit einer Einordnung, 
für wie zentral die genannten Maßnahmen gehalten werden und in welchem 
Ausmaß sie zum Tragen kommen. 

 
 
26. 06. 2020 
 
Deuschle, Blenke, Gentges, Klein, Kößler, Mack,  
Martin, Paal, Dr. Schütte, Teufel, Wald CDU 
 
 
 
 
 
B e g r ü n d u n g  
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehört zu den wichtigsten gesellschafts-
politischen Herausforderungen unserer Zeit. Deshalb ist es Aufgabe der Politik, 
entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu gehören allgemeine Vor-
kehrungen wie etwa die öffentlich finanzierte Kinderbetreuung, aber auch eine 
entsprechende Kultur in Unternehmen. Hier ist der Staat vor allem bei den Unter-
nehmen gefordert, an denen er selbst beteiligt ist. Wie der aktuelle Sachstand bei 
den Unternehmen mit Landesbeteiligung aussieht, soll daher dieser Antrag klären 
helfen. 
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S t e l l u n g n a h m e * )  
 
Mit Schreiben vom 19. August 2020 Nr. 5-3200/133 nimmt das Ministerium für 
Finanzen in Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, dem Ministerium für Soziales und Integration, dem Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft, dem Ministerium der Justiz und für Europa, 
dem Ministerium für Verkehr, dem Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zu 
dem Antrag wie folgt Stellung: 
 
Vorbemerkung 
 
In die Beantwortung des Antrags werden nur die unmittelbaren Unternehmen in 
privater oder öffentlicher Rechtsform einbezogen, die im Beteiligungsbericht des 
Landes Baden-Württemberg aufgeführt sind und an denen das Land mit mehr als 
25 v. H. unmittelbar beteiligt ist. 
 

Als unmittelbare Beteiligungen werden auch die Beteiligungen behandelt, deren 
An teile nicht unmittelbar vom Land, sondern von der Beteiligungsgesellschaft 
des Landes Baden-Württemberg mbH und der Baden-Württemberg Stiftung 
gGmbH gehalten werden. 
 

Hinsichtlich der mittelbaren Beteiligungen werden die Beteiligungen in die Ant-
wort einbezogen, an denen die Muttergesellschaft (unmittelbare Beteiligung des 
Landes größer 25 v. H.) mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist. 
 

Die Landesbank Baden-Württemberg – Anstalt des öffentlichen Rechts – und die 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG sind berücksichtigt. 
 

Der Begriff „Führungskräfte“ umfasst den in § 5 Absatz 3 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes genannten Personenkreis.  
 

Mit dem Antrag wird eine erhebliche Menge an Einzeldaten abgefragt, die indivi-
duell durch jedes Unternehmen ermittelt werden mussten. Die dem Ministerium 
für Finanzen von den zuständigen Ressorts und Unternehmen zurückgemeldeten 
Daten wurden in den Anlagen in Tabellenform zusammengeführt. Eine Überprü-
fung der einzelnen Daten auf Plausibilität war nicht möglich.  
 
 

1. wie hoch in den Jahren 2018 und 2019 der Anteil der Führungskräfte i. S. v.  
§ 5 Absatz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes war, die in Unternehmen mit Be-
teiligung des Landes Baden-Württemberg in Teilzeit beschäftigt waren, aufge-
schlüsselt nach Geschlecht und verglichen mit den entsprechenden für die übri-
ge Belegschaft (ohne Auszubildende und Aushilfskräfte) festgestellten Anga-
ben;  

 
Zu 1.: 
 
Die bei den Unternehmen erhobenen Daten können der Tabelle in Anlage 1 ent-
nommen werden. 
 
 

2. wie hoch in den Jahren 2018 und 2019 der Anteil der Führungskräfte war, die 
in Unternehmen mit Beteiligung des Landes Baden-Württemberg Elternzeit in 
Anspruch genommen haben, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und verglichen 
mit den entsprechenden für die übrige Belegschaft festgestellten Angaben;  

 
Zu 2.:  
 
Die bei den Unternehmen erhobenen Daten können den Tabellen in den Anlagen 
2 und 3 entnommen werden. 
 

 

*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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3. wie sich in den Jahren 2018 und 2019 die erwähnten Beschäftigungsverhältnis-
se (Teilzeit, Elternzeit) der in landesbeteiligten Unternehmen tätigen Füh -
rungskräfte im Einzelnen genau darstellen, von der Beschäftigung mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung von der Ar-
beitsverpflichtung bei Elternzeit, verglichen mit den entsprechenden für die 
übrige Belegschaft festgestellten Angaben;  

 
Zu 3.: 
 
Die bei den Unternehmen erhobenen Daten können den Tabellen in den Anlagen 
4 und 5 entnommen werden. 
 
 

4. wie viele Führungskräfte in landesbeteiligten Unternehmen in den Jahren 2018 
und 2019 von der Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten 
und wie vielen das bei ihrer alten Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt 
nach Jahr und Geschlecht sowie verglichen mit den entsprechenden für die Ge-
samtbelegschaft festgestellten Angaben;  

 
Zu 4.: 
 
Die bei den Unternehmen erhobenen Daten können den Tabellen in den Anlagen 
6 und 7 entnommen werden. 
 
 

5. wie hoch in den einzelnen Jahren von 2015 bis 2019 der Anteil der Führungs-
kräfte war, die während einer ganzen oder teilweisen Freistellung aus fami-
liären Gründen befördert worden sind, d. h. eine höherwertige Tätigkeit, ver-
bunden mit einem Zuwachs an Verantwortung, übertragen bekommen haben, 
bezogen auf die innerhalb der Führungsebene für eine Beförderung infrage 
kommenden Führungskräfte, die sowohl von ihrer aktuellen Stellung als auch 
von ihrer Qualifikation noch befördert werden können, aufgeschlüsselt nach 
Geschlecht sowie verglichen mit den entsprechenden für die übrige Belegschaft 
festgestellten Angaben;  

 
Zu 5: 
 
Die bei den Unternehmen erhobenen Daten können den Tabellen in den Anlagen 
8 bis 11 entnommen werden. 
 
 

6. wie hoch in landesbeteiligten Unternehmen der Anteil der geteilten Führungs-
funktionen (Job-Sharing) ist, mit Angabe der absoluten und relativen Zahl der 
so beschäftigten Führungskräfte sowie jeweils aufgeschlüsselt nach Geschlecht 
und für die einzelnen Jahre von 2015 bis heute;  

 
Zu 6.:  
 
Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde von allen Unternehmen Fehlanzeige gemeldet.  
Für die Jahre 2018 bis 2020 meldeten nur zwei Unternehmen folgende Zahlen: 
 

 

 

Name des Unternehmens
Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w gesamt m w

6. Anteil der geteilten Führungsfunktionen (Job-Sharing) - nur Führungskräfte

2018 2019 2020

0 0 0 2 0 2 2 0 2

0 0 0 11,8 11,8 11,8 0 11,8
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Studierendenwerk Freiburg

Hochschul-Service gGmbH 
Freiburg

2 0 2 2 0 2 2 0 2

7,1 0,0 7,1 7,1 0,0 7,1 7,1 0,0 7,1

Studierendenwerk Konstanz
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7. welche Erfahrungen die Job-Sharing praktizierenden landesbeteiligten Unter-
nehmen mit dieser Teilung von Führungsfunktionen gemacht haben bezie-
hungsweise aus welchen Gründen landesbeteiligte Unternehmen kein Job-Sha-
ring anbieten, mit Angabe der absoluten Zahl für die einzelnen Unternehmen 
und der relativen Zahl bezogen auf die Gesamtzahl der abgefragten Unterneh-
men der Job-Sharing praktizierender Unternehmen für die einzelnen Jahre von 
2015 bis heute;  

 
Zu 7: 
 
Die bei den Unternehmen erhobenen Angaben können den Tabellen in den Anla-
gen 12 und 13 entnommen werden. 
 
 

8. wie häufig landesbeteiligte Unternehmen Führungskräften Telearbeit i. S. d. 
Arbeitsstättenverordnung und/oder sonstige Formen mobilen Arbeitens ermög -
lichen, mit Angabe des Anteils der Führungskräfte, die in den einzelnen Jahren 
von 2015 bis heute auf diese Weise arbeiten beziehungsweise gearbeitet haben, 
aufgeschlüsselt nach Geschlecht und verglichen mit den entsprechenden für die 
übrige Belegschaft festgestellten Angaben;  

 
Zu 8:  
 
Die bei den Unternehmen erhobenen Informationen können den Tabellen in den 
Anlagen 14 und 15 entnommen werden. 
 
 

9. welche über Teilzeitbeschäftigung, mobiles Arbeiten und Job-Sharing hinaus-
gehenden Maßnahmen landesbeteiligte Unternehmen zur besseren Vereinbar-
keit von Familie, Beruf und Karriere aktuell ergreifen, mit einer Einordnung, 
für wie zentral die genannten Maßnahmen gehalten werden und in welchem 
Ausmaß sie zum Tragen kommen.  

 
Zu 9: 
 
Die Maßnahmen der Unternehmen können der Tabelle in der Anlage 16 entnom-
men werden. 
 
 
 

In Vertretung 
 
Krauss 
 

Ministerialdirektor
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Anlage 2

Name des Unternehmens
Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

gilt für alle Töchter 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 1 1 0 0 0

7,1 3,6 3,6 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1

100 100

2 a. Anzahl Führungskräfte in Elternzeit

2018 2019

Studierendenwerk Stuttgart

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts -

Studierendenwerk Heidelberg

Hochschul-Service GmbH Heidelberg

Studierendenwerk Karlsruhe

Studierendenwerk Konstanz

Studierendenwerk Mannheim

Universitätsklinikum Ulm

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH

Studierendenwerk Freiburg

Hochschul-Service gGmbH Freiburg

Universitätsklinikum Freiburg

Universitätsklinikum Heidelberg

Landesanstalt Schienenfahrzeuge 
Baden-Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Universitätsklinikum Tübingen
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Anlage 2

Name des Unternehmens
Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2 a. Anzahl Führungskräfte in Elternzeit

2018 2019

3 1 2 3 1 2

20 6,7 13,3 20 6,7 13,3

2 0 2 3 0 3

7,1 0 7,1 10,7 0 10,7

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 1 0 1

0 0 0 1 0 1

0 0 0 7% 0 7%

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 1 0 1

0 0 0 100 0 100
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0

0 0
0 0

Führungsakademie BW

Servicegesellschaft Nordbaden mbH

Murgschifferschaft

Südwürttembergische Zentren für 
Psychiatrie

Studierendenwerk Tübingen-
Hohenheim

Studierendenwerk Ulm

Bewährungs- und Gerichtshilfe 
Baden-Württemberg (BGBW)

Zentrum für Psychiatrie 
Emmendingen

Haus Tecum

bw-i Büro Nanjing, China

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

bw-i Baden-Württemberg 
International GmbH

Zentrum für Psychiatrie Wiesloch

Zentrum für Psychiatrie Reichenau

Zentrum für Psychiatrie Weinsberg

Zentrum für Psychiatrie Winnenden

Zentrum für Psychiatrie Calw
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Anlage 2

Name des Unternehmens
Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2 a. Anzahl Führungskräfte in Elternzeit

2018 2019

0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Landsiedlung Baden-Württemberg 
GmbH

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; 
Kommunale StadtErneuerung GmbH; 
WEBW Neue Energie GmbH

MBW Marketinggesellschaft mbH

Flughafen Stuttgart GmbH

Baden Airpark GmbH

S. Stuttgart Ground Services GmbH

HSG Flughafen Stuttgart Handels- 
und Service GmbH

SAG Stuttgart Airport Ground 
Handling GmbH

SAD mbH

PBW - Parkraumgesellschaft Baden-
Württemberg mbH

SAA - Sonderabfallagentur Baden-
Württemberg GmbH
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Anlage 2

Name des Unternehmens
Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2 a. Anzahl Führungskräfte in Elternzeit

2018 2019

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 4 3 1

100% 75% 25%
Tochterunternehmen über 50 %

0 0

1 0 1 1 0 1

0% 100% 0% 100%

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

2 1 1 3 0 3

0,95 0,47 0,47 1,36 0 1,36

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Staatliche Toto-Lotto GmbH

Landesbank Baden-Württemberg

Landeskreditbank

STEP GmbH, TTR GmbH, TPK 
GmbH, TPMA GmbH

Töchter gesamt

NVBW Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg

Töchter gesamt

BKV- Bäder- und Kurverwaltung 
BW

Staatsbad Wildbad, Bäder- und 
Kurbetriebs GmbH

SWEG Südwestdeutsche 
Landesverkehrs-AG

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

KHR Gastronomie GmbH
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Anlage 2

Name des Unternehmens
Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2 a. Anzahl Führungskräfte in Elternzeit

2018 2019

0 0

0,00% 0,00%

Tochterunternehmen über 50 %

0 0

0% 0%

12 1 12 1

100,0% 8,3% 100,0% 8,3%

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG

0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0

0 0

Badische Staatsbrauerei Rothaus 
Aktiengesellschaft

KEA-BW

Leichtbau BW GmbH

FBW Fernwärmegesellschaft Baden-
Württemberg mbH

FIZ Karlsruhe

Brauereigasthof Rothaus GmbH

Südwestdeutsche Salzwerke AG

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-GmbH

Reederei Schwaben GmbH

BioPro Baden-Württemberg GmbH

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH

e-mobil BW GmbH

Baden-Württemberg Stiftung 
gGmbH
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Anlage 2

Name des Unternehmens
Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2 a. Anzahl Führungskräfte in Elternzeit

2018 2019

0 0 0 1 1 0

0 100%

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 1

20,00% 20,00%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0

100 0 100 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Umwelttechnik BW GmbH

Popakademie BW GmbH

Akademie für Darst. Kunst GmbH

Hafenverwaltung Kehl

MFG Medien- und Filmgesellschaft 
BW mbH

ZEW - Leibniz-Zentrum für Europ. 
Wirtschaftsforschung GmbH

Filmakademie BW GmbH

alle Töchter

Landesmesse Stuttgart GmbH

Baden-Württembergische 
Spielbanken GmbH & Co. KG 

BW-Spielbanken Gastro Service 
GmbH 

Wehrgeschichtliches Museum 
Rastatt GmbH
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Anlage 3

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

746 154 592 771 179 592

100% 21% 79% 100% 23% 77%

511 14 497 523 20 503

Tochterunternehmen über 50 %

Klinik-Service-Gesellschaft am 
Universitätsklinikum Heidelberg 
mbH 19 0 19 22 1 21
Klinik-Technik Gesellschaft am UK 
GmbH

0 0 0 2 2 0
Akademie für Gesundheitsberufe 
Heidelberg gGmbH

6 0 6 3 1 2
Kreiskrankenhaus Bergstraße 
gGmbH

39 1 38 30 1 29
Heidelberger Ionenstrahl-Therapie 
(HIT) Betriebs-Gesellschaft mbH

2 0 2 1 1 0
Marburger Ionenstrahl-Therapie 
(MIT) Betriebs-Gesellschaft mbH

0 0 0 0
Klinik-Energieversorgungs-
Service-Gesellschaft mbH

0 0 0 0
Berufsförderwerk Kurt-Lindemann-
Haus gemeinnützige GmbH

1 1 0 1 0 1
MRT Neuer Wall

0 0
Medizinisches 
Versorgungszentrum 
Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin Weinheim GmbH

0 0
MVZ am Kreiskrankenhaus 
Bergstraße 

0 0
Thoraxklinik Heidelberg gGmbH

0 0
Technology Transfer Heidelberg 
GmbH

1 0 1 1 0 1

724 128 596 714 123 591

2018 2019

Universitätsklinikum Freiburg

Universitätsklinikum Heidelberg

2 b. Anzahl Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in Elternzeit

Universitätsklinikum Tübingen
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Anlage 3

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2018 2019

2 b. Anzahl Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in Elternzeit

270 6 264 278 2 276

100 2 98 100 1 99
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 2 5 16 5 11

29% 71% 31% 69%

8 0 8 5 0 5

2,1 0 2,1 1,3 0 1,3
Tochterunternehmen über 50 %

1 0 1 0 0 0

1,8 0 1,8

15 0 15 13 1 12

2,5 0 2,5 2,5 0,2 2,3
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 0 5 7 0 7

1,7 0,0 1,7 2,4 0,0 2,4

8 0 8 8 1 7

3,7 0 3,7 3,7 0,4 3,2

5 1 4 5 1 4

2,2 0,4 1,8 2,4 0,5 1,9

14 1 13 15 2 13

3,0 0,2 2,8 3,2 0,42 2,8

17 1 16 19 1 18

4,0 0,2 3,7 4,8 0,3 4,5

Landesanstalt 
Schienenfahrzeuge Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Universitätsklinikum Ulm

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH

Studierendenwerk Karlsruhe

Studierendenwerk Konstanz

Studierendenwerk Mannheim

Studierendenwerk Stuttgart

Studierendenwerk Tübingen-
Hohenheim

Studierendenwerk Freiburg

Hochschul-Service gGmbH 
Freiburg

Studierendenwerk Heidelberg

Hochschul-Service GmbH 
Heidelberg

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -



23

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8336

Anlage 3

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2018 2019

2 b. Anzahl Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in Elternzeit

10 0 10 9 0 9

4,1 4,1 3,9 3,9

1 0 1 1 0 1

3% 5% 3% 5%

0 0

36 16 20 49 21 28

44% 56% 43% 57%

35 10 25 35 8 27

4 4 4 3 3 4

55 4 51 64 3 61

100% 7% 93% 100% 5% 95%
Tochterunternehmen über 50 %

1 0 1 2 0 2

100% 0% 100% 100% 0% 100%

65 7 58 57 6 51

100% 11% 89% 100% 11% 89%

94 11 83 103 13 90

100 12 88 100 13 87
Tochterunternehmen über 50 %

2 0 2 6 0 6

100 0 100 100 0 100

59 8 51 58 5 53

115 9 106 121 5 116

39 1 38 45 3 42

8,4% 0,2% 8,2% 9,8% 0,7% 9,2%

Südwürttembergische Zentren 
für Psychiatrie

Zentrum für Psychiatrie 
Reichenau

Zentrum für Psychiatrie Calw

Zentrum für Psychiatrie 
Winnenden

Führungsakademie BW

Studierendenwerk Ulm

Haus Tecum

Servicegesellschaft Nordbaden 
mbH

Murgschifferschaft

Zentrum für Psychiatrie 
Wiesloch

Zentren für Psychiatrie 
Weinsberg

Zentrum für Psychiatrie 
Emmendingen

Bewährungs- und Gerichtshilfe 
Baden-Württemberg (BGBW)
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Anlage 3

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2018 2019

2 b. Anzahl Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in Elternzeit

4 1 3 5 0 5

6,45% 1,61% 4,84% 7,04% 0,00% 7,04%
Tochterunternehmen über 50 %

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0 1 1 0 1

100% 0% 100% 100% 0% 100%

1 1 1 1

1,9 1,9 1,9 1,9
Tochterunternehmen über 50 %

0 0

1 0 1 1 0 1

100 0 100 100 0 100

1 1 1 1

100 100

bw-i Baden-Württemberg 
International GmbH

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; 
Kommunale StadtErneuerung 
GmbH; WEBW Neue Energie 
GmbH

MBW Marketinggesellschaft 
mbH

SAA - Sonderabfallagentur 
Baden-Württemberg GmbH

bw-i Büro Nanjing, China

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

SAD mbH

PBW - Parkraumgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH

Landsiedlung Baden-
Württemberg GmbH
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Anlage 3

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2018 2019

2 b. Anzahl Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in Elternzeit

27 3 24 25 1 24

100% 11% 89% 100% 4% 96%
Tochterunternehmen über 50 %

3 1 2 5 0 5

100% 33% 67% 100% 0% 100%

6 6 0 9 9 0

100% 100% 0% 100% 100% 0%

7 0 7 9 0 9

100% 0% 100% 100% 0% 100%
4 0 4 4 0 4

100% 0% 100% 100% 0% 100%

0 0 0 1 1 0

0 0 0 100 100 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 0 5 7 1 6

13 11 2 15 13 2

100 84,62 15,38 100 86,67 13,33
Tochterunternehmen über 50 %

4 4 0 6 6 0

100 100 0 100 100 0

0 0 0 0 0 0

8 3 5 8 2 6

100% 38% 63% 100% 25% 75%
Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt
0 0

S. Stuttgart Ground Services 
GmbH

Baden Airpark GmbH

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

Staatliche Toto-Lotto GmbH

Flughafen Stuttgart GmbH

NVBW Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg

SWEG Südwestdeutsche 
Landesverkehrs-AG

SAG Stuttgart Airport Ground 
Handling GmbH

HSG Flughafen Stuttgart Handels- 
und Service GmbH

BKV- Bäder- und Kurverwaltung 
BW

Staatsbad Wildbad, Bäder- und 
Kurbetriebs GmbH

KHR Gastronomie GmbH

Töchter gesamt
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Anlage 3

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2018 2019

2 b. Anzahl Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in Elternzeit

363 11 352 314 6 308

3% 97% 2% 98%
Tochterunternehmen über 50 %

35 2 33 29 1 28

6% 94% 3% 97%

296 22 274 195 7 188

23,18 1,72 21,46 14,71 0,52 14,19
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Badische Staatsbrauerei 
Rothaus Aktiengesellschaft 7 5 2 2 1 1

100,0% 71,0% 29,0% 100,0% 50,0% 50,0%
Tochterunternehmen über 50 %

Brauereigasthof Rothaus GmbH
2 1 1 2 1 1

50% 50% 50% 50%

23 15 8 38 28 10

100,0% 65,2% 34,8% 100,0% 73,6% 26,4%
Tochterunternehmen über 50 %

Reederei Schwaben GmbH
0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG

161 16 145 139 11 128
Tochterunternehmen über 50%

69 15 54 71 16 55

3 0 3 3 1 2

100% 33% 67%

0 0 0 0 0 0

Landesbank Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Stiftung 
gGmbH

Südwestdeutsche Salzwerke AG

Landeskreditbank

STEP GmbH, TTR GmbH, TPK 
GmbH, TPMA GmbH

BioPro Baden-Württemberg 
GmbH

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH
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Anlage 3

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2018 2019

2 b. Anzahl Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in Elternzeit

1 0 1 1 0 1

0% 100% 0% 100%

3 0 3 4 0 4

100% 0% 100% 100% 0% 100%

0 0

0 0

1 0 1 1 0 1

1,33 1,33 1,3 1,3

0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0%

14 4 10 8 3 5

100% 29% 71% 100% 37,5% 62,5%

5 2 3 7 2 5

100% 60% 40% 100% 28,6% 71,4%

6 1 5 3 1 2

17,6 2,9% 14,7% 8,8 2,9% 5,9%

0 0

0 0 0 0 0 0

0% 0%

9 0 9 10 0 10

18,8% 18,8% 20,4% 20,4%

3 0 3 2 1 1

100% 100 100% 50 50

4 2 2 6 2 4

100% 50% 100% 100% 33% 67%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-
GmbH

e-mobil BW GmbH

KEA-BW

Leichtbau BW GmbH

FBW Fernwärmegesellschaft 
Baden-Württemberg mbH

Umwelttechnik BW GmbH

Wehrgeschichtliches Museum 
Rastatt GmbH

FIZ Karlsruhe

Filmakademie BW GmbH

Popakademie BW GmbH

Akademie für Darst. Kunst 
GmbH

Hafenverwaltung Kehl

MFG Medien- und 
Filmgesellschaft BW mbH

ZEW - Leibniz-Zentrum für 
Europ. Wirtschaftsforschung 
GmbH
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Anlage 3

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual gesamt m w gesamt m w

2018 2019

2 b. Anzahl Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in Elternzeit

7 5 2 11 4 7

100 71 29 100 36 64
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0

15 1 14 11 0 11

7 93 0 100
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 1 0 1

0 0 0 100

Baden-Württembergische 
Spielbanken GmbH & Co. KG 

Landesmesse Stuttgart GmbH

alle Töchter

BW-Spielbanken Gastro Service 
GmbH 
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Anlage 4

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

gilt für alle Töchter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0% 100% 0% 100% 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 2 5 0 0 0 0 0 0

12,5 37,5 10,5 26,3
Tochterunternehmen über 50 %

4 0 4 0 0 0 0 0 0 0

100,0 100,0

0 5 0 5

0 20,8 0 21,7
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 0 5 0 0 0 0 0 0

0 38,5 0 33,3 0 0 0 0 0 0

0 7 1 6 2 0 0 0 0 0

0,0 25,0 3,6 21,4 7,1 0 0 0 0 0

0 7 0 8 0 0 0 0 0 0

0 35,0 0 36,4 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 1

10,0 10,0 10,0

0 2 0 2 2 0 0 0 0 2

13,3 13,3 13,3 13,3

0 11 0 11 2 0 0 3 0 0

0,0 39,3 0,0 39,3 7,1 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 2

17% 9%

Universitätsklinikum Heidelberg

Landesanstalt Schienenfahrzeuge 
Baden-Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Studierendenwerk Ulm

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Führungsakademie BW

Studierendenwerk Karlsruhe

Studierendenwerk Konstanz

Studierendenwerk Mannheim

Studierendenwerk Stuttgart

Studierendenwerk Tübingen-
Hohenheim

Studierendenwerk Freiburg

Hochschul-Service gGmbH Freiburg

Studierendenwerk Heidelberg

Hochschul-Service GmbH Heidelberg

Murgschifferschaft

Zentrum für Psychiatrie Weinsberg

3 a. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Führungskräfte

3 b.Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Führungskräfte

2018 2019 2018 2019

Universitätsklinikum Freiburg

Universitätsklinikum Tübingen

Universitätsklinikum Ulm

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH
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Anlage 4

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

3 a. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Führungskräfte

3 b.Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Führungskräfte

2018 2019 2018 2019

0 2 0 2 0 0 0 0 0 1

0 100 0 100 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11 0 13 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 1 0 0

1,8
Tochterunternehmen über 50 %

1 2 0 0

6,2 12,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Landsiedlung Baden-Württemberg 
GmbH

Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-
Württemberg (BGBW)

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

SAD mbH

PBW - Parkraumgesellschaft Baden-
Württemberg mbH

Zentrum für Psychiatrie Winnenden

Zentrum für Psychiatrie Wiesloch

Zentrum für Psychiatrie Reichenau

bw-i Baden-Württemberg International 
GmbH

bw-i Büro Nanjing, China

Servicegesellschaft Nordbaden mbH

Haus Tecum

Südwürttembergische Zentren für 
Psychiatrie

Zentrum für Psychiatrie 
Emmendingen

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; Kommunale 
StadtErneuerung GmbH; WEBW Neue 
Energie GmbH

MBW Marketinggesellschaft mbH

SAA - Sonderabfallagentur Baden-
Württemberg GmbH

Zentrum für Psychiatrie Calw
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Anlage 4

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

3 a. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Führungskräfte

3 b.Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Führungskräfte

2018 2019 2018 2019

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tochterunternehmen über 50 %

Baden Airpark GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

S. Stuttgart Ground Services GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 4 0 4 3 1

Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 7 1 0 1 1 0 1

0% 100% 0% 100% 0,40% 0,00% 0,40% 0,40% 0,00% 0,40%
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 32 1 31 0 0 2 0 0 1

0 15,17 0,45 14,02 0 0 0,94 0 0 0,45
Tochterunternehmen über 50 %

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0% 25% 0% 25% 0 0 0 0 0 0

NVBW Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg

SWEG Südwestdeutsche 
Landesverkehrs-AG

STEP GmbH, TTR GmbH, TPK GmbH, 
TPMA GmbH

Landesbank Baden-Württemberg*

Staatliche Toto-Lotto GmbH

Töchter gesamt

BKV- Bäder- und Kurverwaltung BW

Staatsbad Wildbad, Bäder- und 
Kurbetriebs GmbH

KHR Gastronomie GmbH

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

Flughafen Stuttgart GmbH

SAG Stuttgart Airport Ground Handling 
GmbH

HSG Flughafen Stuttgart Handels- und 
Service GmbH

Landeskreditbank
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Anlage 4

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

3 a. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Führungskräfte

3 b.Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Führungskräfte

2018 2019 2018 2019

1 1 0 0 0 0 0 0

20% 20% 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 2

8,3% 8,3% 8,3% 16,6%
Tochterunternehmen über 50 %

Reederei Schwaben GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

100% 100%

EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG 10 1 6 4 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50%

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

100% 100% 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

10,0% 10%

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1

20,0% 20,0% 20,0%

Südwestdeutsche Salzwerke AG

FBW Fernwärmegesellschaft Baden-
Württemberg mbH

FIZ Karlsruhe

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-GmbH

BioPro Baden-Württemberg GmbH

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH

e-mobil BW GmbH

KEA-BW

Leichtbau BW GmbH

Filmakademie BW GmbH

Popakademie BW GmbH

Akademie für Darst. Kunst GmbH

Brauereigasthof Rothaus GmbH

Badische Staatsbrauerei Rothaus 
Aktiengesellschaft

Hafenverwaltung Kehl

MFG Medien- und Filmgesellschaft 
BW mbH
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Anlage 4

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

3 a. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Führungskräfte

3 b.Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Führungskräfte

2018 2019 2018 2019

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0,9% 0,8% 0 0 0 0 0 0

0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

0 100% 0 100% 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

0 100 0 100 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 100 0 100 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 1 0 0 1

0 100 0 100 0 0 100 0 0 100
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Landesmesse Stuttgart GmbH

alle Töchter

Baden-Württembergische Spielbanken 
GmbH & Co. KG 

BW-Spielbanken Gastro Service GmbH 

ZEW - Leibniz-Zentrum für Europ. 
Wirtschaftsforschung GmbH

Umwelttechnik BW GmbH

Wehrgeschichtliches Museum Rastatt 
GmbH
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Anlage 5

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

1530 3779 1588 3955 242 325 179 234 337 200

28,8% 71,2% 28,6% 71,4% 32% 44% 24% 30% 44% 26%

854 3576 901 3659

Tochterunternehmen über 50 %

Klinik-Service-Gesellschaft am 
Universitätsklinikum Heidelberg 
mbH 27 498 22 545
Klinik-Technik Gesellschaft am UK 
GmbH

2 5 3 9
Akademie für Gesundheitsberufe 
Heidelberg gGmbH

7 44 8 42
Kreiskrankenhaus Bergstraße 
gGmbH

120 330 112 311
Heidelberger Ionenstrahl-Therapie 
(HIT) Betriebs-Gesellschaft mbH

20 13 28 12
Marburger Ionenstrahl-Therapie 
(MIT) Betriebs-Gesellschaft mbH

6 1
Klinik-Energieversorgungs-
Service-Gesellschaft mbH

0 0 0 0
Berufsförderwerk Kurt-Lindemann-
Haus gemeinnützige GmbH

8 12 7 13
MRT Neuer Wall

Medizinisches 
Versorgungszentrum 
Strahlentherapie und 
MVZ am Kreiskrankenhaus 
Bergstraße 

Thoraxklinik Heidelberg gGmbH

Technology Transfer Heidelberg 
GmbH

0 3 0 4

1461 3358 1526 3366 724 60 188 714 54 195

441 2076 501 2075 268 1 1 278 0 0

18 82 19 81 99 0 0 100 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

43 418 50 425 0 0 0 0 0 0

9% 91% 11% 89% 0 0 0 0 0 0

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

100 100

0 113 0 123 5 0 4 13 0 5

Landesanstalt 
Schienenfahrzeuge Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

2018

3 c. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Beschäftigte (ohne Führungskräfte)

3 d. Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Beschäftigte 
(ohne Führungskräfte)

Universitätsklinikum Ulm

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH

2018 2019

Universitätsklinikum Heidelberg

Universitätsklinikum Freiburg

2019

Universitätsklinikum Tübingen

Anmerkung Klinikum zur Zeit keine Angabe möglich
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Anlage 5

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

2018

3 c. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Beschäftigte (ohne Führungskräfte)

3 d. Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Beschäftigte 
(ohne Führungskräfte)

2018 20192019

67 173 64 183 8 0 1 5 0 1

17,9 46,1 17,0 48,7 2,1 0,3 1,3 0,3

Tochterunternehmen über 50 %

24 22 22 25 1 0 1 0 0 0

42,9 39,3 40,7 46,3 1,8 1,8

6 80 6 84

1,0 13,4 1,2 16,2

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 104 42 108 5 0 0 7 0 0

15,3 34,6 14,5 37,2 1,7 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0

52 62 50 73 8 8

24,2 28,8 22,8 33,3 3,7 3,7

57 70 41 55 5 0 0 5 0 0

25,4 31,3 19,4 26,1 2,2 0 0 2,4 0 0

13 150 18 149 14 0 0 15 0 1

2,8 32,1 3,8 31,6 3,0 3,2

15 183 20 164 14 1 2 11 6 2

3,5 42,8 5,1 41,4 3,3 0,2 0,5 2,8 1,5 0,5

57 117 51 110 10 0 0 7 2 0

23,7 48,5 22,4 48,2 4,1 3,1 0,8

8 8 6 11 0 1 0 1 0 0

26% 26% 19% 35% 3% 3%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 1347 78 1394

6% 94% 5% 95%

188 309 192 329

38 62 37 63

255 446 249 467 55 5 1 64 5 3

16% 28% 16% 29% 3,51% 0,32% 0,06% 4,04% 0,32% 0,19%

Tochterunternehmen über 50 %

51 37 49 33 1 0 0 1 0 0

41% 30% 40% 27% 1% 0% 0% 1% 0% 0%

86 276 87 226 90 5 2 58 1 2

24% 76% 24% 62% 93% 5% 2% 95% 2% 3%

113 533 124 551 92 2 0 100 3 0

8 38 9 38 98 2 0 97 3 0

Tochterunternehmen über 50 %

14 14 17 20 2 0 0 5 1 0

38 38 35 41 100 0 0 83 17 0

Servicegesellschaft Nordbaden 
mbH

Zentrum für Psychiatrie 
Emmendingen

Studierendenwerk Stuttgart

Führungsakademie BW

Studierendenwerk Tübingen-
Hohenheim

Studierendenwerk Ulm

Hochschul-Service GmbH 
Heidelberg

Studierendenwerk Karlsruhe

Studierendenwerk Konstanz

Studierendenwerk Mannheim

Zentrum für Psychiatrie 
Winnenden

Zentrum für Psychiatrie 
Wiesloch

Studierendenwerk Freiburg

Hochschul-Service gGmbH 
Freiburg

Studierendenwerk Heidelberg

Zentrum für Psychiatrie 
Weinsberg

Murgschifferschaft

Zentrum für Psychiatrie Calw

Haus Tecum



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8336

36

Anlage 5

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

2018

3 c. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Beschäftigte (ohne Führungskräfte)

3 d. Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Beschäftigte 
(ohne Führungskräfte)

2018 20192019

141 297 165 330 59 58

369 1482 358 1547 115 11 6 121 14 9

22 135 30 146 33 4 2 31 7 7

4,8% 29,2% 6,6% 31,9% 7,1% 0,9% 0,4% 6,8% 1,5% 1,5%

0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 0 0

14 14 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 0 10 1 0 0 1 0 0

0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

5 15 5 16 0 0

9,1 27,3 9,1 29,1

Tochterunternehmen über 50 %

7 2 7 2 0 0

43,7 12,5 43,7 12,5

0 2 0 4 1 1

0 100 0 100 100 100

0 4 0 4 0 0 0 0 0 0

100 100
51 110 56 122 19 4 4 12 7 6

32% 68% 31% 69% 70% 15% 15% 48% 28% 24%

Tochterunternehmen über 50 %

43 58 40 57 3 0 0 4 0 0

43% 57% 41% 59% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

55 84 56 80 0 0 0 0 0 0

40% 60% 41% 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

45 84 46 96 7 0 0 9 0 0

35% 65% 32% 68% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

24 61 17 55 4 0 0 4 0 0

28% 72% 24% 76% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

HSG Flughafen Stuttgart Handels- 
und Service GmbH

Baden Airpark GmbH

S. Stuttgart Ground Services 
GmbH

Bewährungs- und Gerichtshilfe 
Baden-Württemberg (BGBW)

Zentrum für Psychiatrie 
Reichenau

SAG Stuttgart Airport Ground 
Handling GmbH

bw-i Büro Nanjing, China

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

SAD mbH

MBW Marketinggesellschaft mbH

SAA - Sonderabfallagentur 
Baden-Württemberg GmbH

Flughafen Stuttgart GmbH

PBW - Parkraumgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH

bw-i Baden-Württemberg 
International GmbH

nicht auswertbar nicht auswertbar

Südwürttembergische Zentren 
für Psychiatrie

Landsiedlung Baden-
Württemberg GmbH

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; 
Kommunale StadtErneuerung 
GmbH; WEBW Neue Energie 
GmbH
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Anlage 5

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

2018

3 c. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Beschäftigte (ohne Führungskräfte)

3 d. Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Beschäftigte 
(ohne Führungskräfte)

2018 20192019

2 9 1 6 0 0 0 0 0 0

18 82 14 86 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

29 19 28 40 0 0 0 1 0 0

60 40 41 59 0 0 0 100 0 0

0 6 0 0 0

0 100 0 0 0

0 12 0 17 3 1 1 5 0 2

139 65 133 69 0 0 0 0 0 0

68,14 31,86 65,84 34,16 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

2 2 1 5 0 0 0 0 0 0

50 50 16,67 83,33 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 35 11 34 5 2 1 12 2 1

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

759 1.683        720 1.775        363 25 81 314 17 63

31% 69% 29% 71% 4,5% 0,3% 1,0% 3,9% 0,2% 0,8%

Tochterunternehmen über 50 %

43 322            47 323            35 2 9 29 4 9

12% 87% 13% 87% 2,0% 0,1% 0,5% 1,7% 0,2% 0,5%

42 270 40 313 29 2 33 20 2 29

3,29 21,14 3 23,5 2 0 3 1,5 0,15 2,17
Tochterunternehmen über 50 %

0 7 0 6 0 0 0 0 0 0

0% 30% 0% 26% 0 0 0 0 0 0

11 9 10 8 7 0 0 2

55% 45% 56% 44% 100% 0% 0% 100%

Tochterunternehmen über 50 %

25 22 31 17 2 0 0 2 0 0

53% 47% 65% 35% 100% 100%

103 14 111 14 23 38

10,6% 1,4% 11,1% 1,4% 2,4% 3,8%

Tochterunternehmen über 50 %

Reederei Schwaben GmbH 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0,0% 7,7% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BKV- Bäder- und Kurverwaltung 
BW

Staatsbad Wildbad, Bäder- und 
Kurbetriebs GmbH

Brauereigasthof Rothaus GmbH

Töchter gesamt

Südwestdeutsche Salzwerke AG

SWEG Südwestdeutsche 
Landesverkehrs-AG

NVBW Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg

STEP GmbH, TTR GmbH, TPK 
GmbH, TPMA GmbH

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

Töchter gesamt

Badische Staatsbrauerei 
Rothaus Aktiengesellschaft

Staatliche Toto-Lotto GmbH

KHR Gastronomie GmbH

Landesbank Baden-Württemberg

Landeskreditbank
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Anlage 5

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

2018

3 c. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Beschäftigte (ohne Führungskräfte)

3 d. Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Beschäftigte 
(ohne Führungskräfte)

2018 20192019

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

390 696 425 740 0 9 28 0 10 25

275 384 295 396 0 2 5 0 2 11

3 0 0 3 0 0

100% 100% 100% 100%

5 12 5 13 0 0 0 0 0 0

1 4 0 7 1 0 0 1 0 0

20% 80% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

1 15 2 15 2 1 0 2 1 1

6% 94% 12% 88% 67% 33% 0% 50% 25% 25%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 8 1 8 1 1

1,33 10,67 1,3 10,39 1,33 1,3

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 4 1 1 9 2 4 7 1 1

0,7% 1,4% 0,4% 0,4% 3,1% 0,7% 1,4% 2,6% 0,4% 0,4%

4 33 4 35 5 0 0 7 0 0

3,8% 31,1% 3,6% 31,8% 4,72% 0% 0% 6,36% 0% 0%

1 17 1 17 6 0 0 3 0 0

2,9% 50,0% 2,9% 50,0% 17,6% 8,8%

0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

18,7% 18,7%

0 8 0 5 0 0 0 0 0 0

12,0% 12,0%

0 13 0 16 1 0 0 2 0 0

27% 32,6% 2,1% 4,1%

16 27 12 27 3 0 0 2 0 0

9,7% 16,4% 6,6% 14,9% 1,8% 1,1% 0 0

1 2 3 5 3 1 0 5 0 1

33% 67% 38% 63% 75% 25% 0% 83% 0% 17%

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-
GmbH

e-mobil BW GmbH

Tochterunternehmen über 50%

FIZ Karlsruhe

Baden-Württemberg Stiftung 
gGmbH

EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG

Akademie für Darst. Kunst GmbH

Hafenverwaltung Kehl

MFG Medien- und 
Filmgesellschaft BW mbH

ZEW - Leibniz-Zentrum für 
Europ. Wirtschaftsforschung 
GmbH

Umwelttechnik BW GmbH

Filmakademie BW GmbH

Popakademie BW GmbH

BioPro Baden-Württemberg 
GmbH

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH

KEA-BW

Leichtbau BW GmbH

FBW Fernwärmegesellschaft 
Baden-Württemberg mbH
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Anlage 5

Name des Unternehmens

Anzahl absolut

Anzahl prozentual
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
Teilzeit 

unter 50%
Teilzeit 

über 50%
völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

völlige 
Freistellung

Teilzeit 
unter 50%

Teilzeit 
über 50%

2018

3 c. Beschäftigungsumfang Teilzeit mit einer 
über/unter 50-prozentigen Arbeitszeit - 
Beschäftigte (ohne Führungskräfte)

3 d. Beschäftigungsumfang Elternzeit mit einer über/unter 50-
prozentigen Arbeitszeit bis zur völligen Freistellung - Beschäftigte 
(ohne Führungskräfte)

2018 20192019

16 0 15 0 0 0 0 0 0 0

100 0 100 0 0 0 0 0 0 0

125 132 192 171 5 1 1 6 2 3

49 51 53 47 72 14 14 55 18 27

Tochterunternehmen über 50 %

0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

0 100 0 100 0 0 0 0 0 0

8 76 13 86 15 0 4 11 2 5

10 90 15 85 79 0 21 61 11 28
Tochterunternehmen über 50 %

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0

0 100 0 100 0 0 100 100 0 0

Baden-Württembergische 
Spielbanken GmbH & Co. KG 

BW-Spielbanken Gastro Service 
GmbH 

alle Töchter

Landesmesse Stuttgart GmbH

Wehrgeschichtliches Museum 
Rastatt GmbH
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Anlage 6

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

m  w m  w m  w m  w

0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

keine Angabe möglich

19 102 19 102 37 105 37 105
16 84 16 84 26 74 26 74

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 12,5 0 12,5

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

alle alle alle alle

Landesanstalt Schienenfahrzeuge 
Baden-Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

4 a. Wie viele Führungskräfte in landesbeteiligten Unternehmen von der Teilzeit- in die 
Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten oder bei einer 
mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr und 
Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

Universitätsklinikum Freiburg

Universitätsklinikum Heidelberg

Universitätsklinikum Tübingen

Universitätsklinikum Ulm

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH

Studierendenwerk Freiburg

Hochschul-Service gGmbH Freiburg

Studierendenwerk Heidelberg

Hochschul-Service GmbH Heidelberg

Studierendenwerk Karlsruhe

Studierendenwerk Konstanz

Studierendenwerk Mannheim

Studierendenwerk Stuttgart
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Anlage 6

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

4 a. Wie viele Führungskräfte in landesbeteiligten Unternehmen von der Teilzeit- in die 
Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten oder bei einer 
mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr und 
Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1
100% 100%

0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 100 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

bw-i Baden-Württemberg 
International GmbH

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Diese Angaben können nicht ausgewertet werden.

Zentrum für Psychiatrie Reichenau

Südwürttembergische Zentren für 
Psychiatrie

Zentrum für Psychiatrie Wiesloch

Servicegesellschaft Nordbaden mbH

Zentrum für Psychiatrie 
Emmendingen

Haus Tecum

Zentrum für Psychiatrie Calw

Bewährungs- und Gerichtshilfe 
Baden-Württemberg (BGBW)

bw-i Büro Nanjing, China

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

SAD mbH

Studierendenwerk Tübingen-
Hohenheim

Studierendenwerk Ulm

Führungsakademie BW

Murgschifferschaft

Zentrum für Psychiatrie Weinsberg

Zentrum für Psychiatrie Winnenden
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Anlage 6

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

4 a. Wie viele Führungskräfte in landesbeteiligten Unternehmen von der Teilzeit- in die 
Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten oder bei einer 
mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr und 
Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Staatsbad Wildbad, Bäder- und 
Kurbetriebs GmbH

Baden Airpark GmbH

NVBW Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; 
Kommunale StadtErneuerung GmbH; 
WEBW Neue Energie GmbH

SWEG Südwestdeutsche 
Landesverkehrs-AG

Töchter gesamt

SAA - Sonderabfallagentur Baden-
Württemberg GmbH

KHR Gastronomie GmbH

SAG Stuttgart Airport Ground Handling 
GmbH

HSG Flughafen Stuttgart Handels- und 
Service GmbH

BKV- Bäder- und Kurverwaltung BW

MBW Marketinggesellschaft mbH

S. Stuttgart Ground Services GmbH

keine Angaben

PBW - Parkraumgesellschaft Baden-
Württemberg mbH

Landsiedlung Baden-Württemberg 
GmbH

Flughafen Stuttgart GmbH
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Anlage 6

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

4 a. Wie viele Führungskräfte in landesbeteiligten Unternehmen von der Teilzeit- in die 
Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten oder bei einer 
mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr und 
Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt
0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

Brauereigasthof Rothaus GmbH
0 0 0 0 0 0 0 0

Südwestdeutsche Salzwerke AG

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

Reederei Schwaben GmbH
0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0

EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH

e-mobil BW GmbH

Staatliche Toto-Lotto GmbH

Badische Staatsbrauerei Rothaus 
Aktiengesellschaft

Baden-Württemberg Stiftung 
gGmbH

Landeskreditbank

STEP GmbH, TTR GmbH, TPK 
GmbH, TPMA GmbH

Landesbank Baden-Württemberg
Es liegen keine Daten vor.

Die konkreten Zahlen werden nicht erfasst.
Jedoch wird aus der Elternzeit zurückkehrenden Kollegen in der Regel die alte Stelle und soweit dies 
nicht möglich ist eine vergleichbare Stelle ermöglicht.

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

Es liegen keine Daten vor.

BioPro Baden-Württemberg GmbH
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Anlage 6

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

4 a. Wie viele Führungskräfte in landesbeteiligten Unternehmen von der Teilzeit- in die 
Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten oder bei einer 
mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr und 
Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1

10,00% 10,00%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Umwelttechnik BW GmbH
0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Landesmesse Stuttgart GmbH

alle Töchter

Baden-Württembergische 
Spielbanken GmbH & Co. KG 

BW-Spielbanken Gastro Service 
GmbH 

Filmakademie BW GmbH

Popakademie BW GmbH

Akademie für Darst. Kunst GmbH

Hafenverwaltung Kehl

MFG Medien- und Filmgesellschaft 
BW mbH

ZEW - Leibniz-Zentrum für Europ. 
Wirtschaftsforschung GmbH

Wehrgeschichtliches Museum 
Rastatt GmbH

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-GmbH

KEA-BW

Leichtbau BW GmbH

FBW Fernwärmegesellschaft Baden-
Württemberg mbH

FIZ Karlsruhe
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Anlage 7

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

m  w m  w m  w m  w

61 200 54 175

23,4% 76,6% 23,6% 76,4%

Tochterunternehmen über 50 %

keine Angabe möglich

19 102 19 102 37 105 37 105

16 84 16 84 26 74 26 74

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Studierendenwerk Freiburg

Hochschul-Service gGmbH 
Freiburg

Studierendenwerk Heidelberg

Hochschul-Service GmbH 
Heidelberg

Studierendenwerk Karlsruhe

Landesanstalt 
Schienenfahrzeuge Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

4 b. Wie viele Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in landesbeteiligten Unternehmen von der 
Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten 
oder bei einer mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr 
und Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

Universitätsklinikum Freiburg

Universitätsklinikum Heidelberg

Universitätsklinikum Tübingen

Universitätsklinikum Ulm

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH
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Anlage 7

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

m  w m  w m  w m  w

4 b. Wie viele Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in landesbeteiligten Unternehmen von der 
Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten 
oder bei einer mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr 
und Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

alle alle alle alle

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2 18 2 18 8 17 8 17

0,39% 1,72% 0,39% 1,72% 1,56% 1,59% 1,56% 1,59%

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Haus Tecum

Studierendenwerk Ulm

Führungsakademie BW

Murgschifferschaft

Zentrum für Psychiatrie 
Weinsberg Derzeit technisch nicht auswertbar, grundsätzlich alle Aufstockungswünsche genehmigt.

Zentrum für Psychiatrie 
Winnenden Derzeit technisch nicht auswertbar, grundsätzlich alle Aufstockungswünsche genehmigt.

Zentrum für Psychiatrie Wiesloch

Servicegesellschaft Nordbaden 
mbH

Zentrum für Psychiatrie Calw

Zentrum für Psychiatrie 
Emmendingen

Studierendenwerk Tübingen-
Hohenheim

Studierendenwerk Konstanz

Studierendenwerk Mannheim

Studierendenwerk Stuttgart
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Anlage 7

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

m  w m  w m  w m  w

4 b. Wie viele Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in landesbeteiligten Unternehmen von der 
Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten 
oder bei einer mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr 
und Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

1 7 1 7 3 6 3 6

0,2% 1,5% 0,2% 1,5% 0,7% 1,3% 0,7% 1,3%

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

bw-i Baden-Württemberg 
International GmbH

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

SAD mbH

PBW - Parkraumgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH

Landsiedlung Baden-
Württemberg GmbH

MBW Marketinggesellschaft mbH

SAA - Sonderabfallagentur Baden-
Württemberg GmbH

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; 
Kommunale StadtErneuerung 
GmbH; WEBW Neue Energie 
GmbH

Zentrum für Psychiatrie 
Reichenau

Südwürttembergische Zentren 
für Psychiatrie

Diese Angaben können nicht ausgewertet werden.
Bewährungs- und Gerichtshilfe 
Baden-Württemberg (BGBW)

bw-i Büro Nanjing, China



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8336

48

Anlage 7

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

m  w m  w m  w m  w

4 b. Wie viele Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in landesbeteiligten Unternehmen von der 
Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten 
oder bei einer mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr 
und Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

14 7 14 7 14 9 14 9

67% 33% 67% 33% 61% 39% 61% 39%

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 100 0 100

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Baden Airpark GmbH

S. Stuttgart Ground Services GmbH

Staatsbad Wildbad, Bäder- und 
Kurbetriebs GmbH

KHR Gastronomie GmbH

NVBW Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg

SWEG Südwestdeutsche 
Landesverkehrs-AG

Töchter gesamt

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

BKV- Bäder- und Kurverwaltung 
BW

Flughafen Stuttgart GmbH

SAG Stuttgart Airport Ground 
Handling GmbH

HSG Flughafen Stuttgart Handels- 
und Service GmbH
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Anlage 7

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

m  w m  w m  w m  w

4 b. Wie viele Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in landesbeteiligten Unternehmen von der 
Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten 
oder bei einer mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr 
und Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt
0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

Tochterunternehmen über 50 %

STEP GmbH, TTR GmbH, TPK 
GmbH, TPMA GmbH

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

Brauereigasthof Rothaus GmbH
0 0 0 0 0 0 0 0

Südwestdeutsche Salzwerke AG

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50 %

Reederei Schwaben GmbH
0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0

EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG

0 0 0 0 0 0 0 0
Tochterunternehmen über 50%

0 0 0 0 0 0 0 0

Es liegen keine Daten vor.

Landeskreditbank

Die konkreten Zahlen werden nicht erfasst.
Jedoch wird aus der Elternzeit zurückkehrenden Kollegen in der Regel die alte Stelle und soweit dies 
nicht möglich ist eine vergleichbare Stelle ermöglicht.

Badische Staatsbrauerei Rothaus 
Aktiengesellschaft

Baden-Württemberg Stiftung 
gGmbH

Staatliche Toto-Lotto GmbH

Landesbank Baden-Württemberg

Es liegen keine Daten vor.
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Anlage 7

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

m  w m  w m  w m  w

4 b. Wie viele Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in landesbeteiligten Unternehmen von der 
Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten 
oder bei einer mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr 
und Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0

0,94% 0,94% 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 2

0 40,0% 0,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

e-mobil BW GmbH

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-
GmbH

Umwelttechnik BW GmbH

MFG Medien- und 
Filmgesellschaft BW mbH

ZEW - Leibniz-Zentrum für Europ. 
Wirtschaftsforschung GmbH

FBW Fernwärmegesellschaft 
Baden-Württemberg mbH

FIZ Karlsruhe

Filmakademie BW GmbH

Popakademie BW GmbH

Akademie für Darst. Kunst GmbH

Hafenverwaltung Kehl

Leichtbau BW GmbH

BioPro Baden-Württemberg 
GmbH

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH

KEA-BW
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Anlage 7

Name des Unternehmens

Anzahl absolut
Anzahl prozentual

m  w m  w m  w m  w

4 b. Wie viele Beschäftigte (ohne Führungskräfte) in landesbeteiligten Unternehmen von der 
Teilzeit- in die Vollzeitbeschäftigung zurückkehren wollten und wie vielen das bei ihrer alten 
oder bei einer mindestens vergleichbaren Stelle ermöglicht wurde, aufgeschlüsselt nach Jahr 
und Geschlecht.

2018 2019
beantragt genehmigt beantragt genehmigt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Tochterunternehmen über 50 %

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Landesmesse Stuttgart GmbH

alle Töchter

Wehrgeschichtliches Museum 
Rastatt GmbH

Baden-Württembergische 
Spielbanken GmbH & Co. KG 

BW-Spielbanken Gastro Service 
GmbH 
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Anlage 12

Name des Unternehmens Nr. 7a) Welche Erfahrungen haben Sie mit Job-Sharing gemacht?

Universitätsklinikum Freiburg

Universitätsklinikum Heidelberg Wir haben bisher keine Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht.

Tochtergesellschaft über 50%

Klinik Technik GmbH Wir haben bisher keine Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht.

Universitätsklinikum Tübingen

Universitätsklinikum Ulm Derzeit mangels Anfragen noch keine Erfahrungen.

Tochterunternehmen über 50 %

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH
Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-
Württemberg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts -

keine

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts -

Job-Sharing wird in Stellenausschreibungen regelmäßig angeboten. Da der Beschäftigungsumfang bei einem Wunsch nach 
Teilzeitbeschäftigung zu einem Anteil von deutlich über 50% tendiert, ergibt sich i.d.R. keine Konstellation, bei der sich zwei Beschäftigte mit 
identischer Qualifikation eine Planstelle teilen; verbleibende Restanteile könnten nicht genutzt werden.  

Studierendenwerk Freiburg positive und weniger positive Erfahrungen  

Tochterunternehmen über 50 %

Hochschul-Service gGmbH Freiburg keine

Studierendenwerk Heidelberg keine Angaben

Tochterunternehmen über 50 %

Hochschul-Service GmbH Heidelberg keine Angaben

Studierendenwerk Karlsruhe Keine

Studierendenwerk Konstanz in der einen Stelle in der Kinderkrippe sehr gute, da so eine gute Vertretungsregelung möglich ist

Studierendenwerk Mannheim Keine

Studierendenwerk Stuttgart Es gab teilweise auf unteren Leitungsebenen die Anfragen, jedoch fehlte in der Regel die ergänzende Person mit der gleichen fachlichen 
Eignung

Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim keine Angaben

Studierendenwerk Ulm Beim Studierendenwerk gibt es bis dato keine Führungspositionen, die als Job-Sharing angelegt sind.

Führungsakademie BW ./.

Murgschifferschaft Keine

Zentrum für Psychiatrie Weinsberg Job-Sharing wird nur in geringem Umfang praktiziert, da dies nur bei einem kleinen Anteil der Beschäftigten (Sekretariate, Verwaltung) im 
Klinikbetrieb möglich ist. Stellenausschreibungen werden grundsätzlich als teilbar veröffentlicht. Die Nachfrage dabei ist gering.

Zentrum für Psychiatrie Winnenden gute Erfahrung insbesondere zum Aufbau von neuen Führungskräften auf den unteren Führungsebenen, hoher Abstimmungsaufwand und 
klare Zuständigkeitsabgrenzung sind Voraussetzung, Nachfrage nach Job-Sharing derzeit noch sehr begrenzt

Zentrum für Psychiatrie Wiesloch Bei Führungskräften keine.

Tochterunternehmen über 50 %

Servicegesellschaft Nordbaden mbH

Zentrum für Psychiatrie Calw Bisher wurden keine Erfahrungen mit Job-Sharing gemacht.

Zentrum für Psychiatrie Emmendingen Bisher wurden keine Erfahrungen mit Job-Sharing gemacht.

Tochterunternehmen über 50 %

Haus Tecum Bisher wurden keine Erfahrungen mit Job-Sharing gemacht.

Zentrum für Psychiatrie Reichenau

Südwürttembergische Zentren für 
Psychiatrie

Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-
Württemberg (BGBW)

bisher keine Erfahrung

bw-i Baden-Württemberg International 
GmbH

keine Angaben

Tochterunternehmen über 50 %

bw-i Büro Nanjing, China keine Angaben

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH Keine

SAD mbH keine Angaben
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Name des Unternehmens Nr. 7a) Welche Erfahrungen haben Sie mit Job-Sharing gemacht?

PBW - Parkraumgesellschaft Baden-
Württemberg mbH

Keine Angaben

Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH Bisher keine Erfahrungen. Wird nicht nachgefragt.

Tochterunternehmen über 50 %

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; Kommunale 
StadtErneuerung GmbH; WEBW Neue 
Energie GmbH

Bisher keine Erfahrungen. Wird nicht nachgefragt.

MBW Marketinggesellschaft mbH Wird nicht umgesetzt.

SAA - Sonderabfallagentur Baden-
Württemberg GmbH

Keine.

Flughafen Stuttgart GmbH keine

Tochterunternehmen über 50 %

Baden Airpark GmbH keine

SAG Stuttgart Airport Ground Handling GmbH keine

S. Stuttgart Ground Services GmbH keine

HSG Flughafen Stuttgart Handels- und 
Service GmbH

Es wird kein Job-Sharing gemacht.

BKV- Bäder- und Kurverwaltung BW keine

Tochterunternehmen über 50 %

Staatsbad Wildbad, Bäder- und Kurbetriebs 
GmbH

keine

KHR Gastronomie GmbH keine

NVBW Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg

keine

SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-
AG
Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt

Baden-Württemberg-Tarif GmbH Keine Erfahrungen.

Staatliche Toto-Lotto GmbH keine

Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt keine

Landesbank Baden-Württemberg Die LBBW unterstützt Job-Sharing. Fast auf jeder Stellenanzeige steht der Hinweis, dass wir die Stelle auch in Teilzeit anbieten. Sofern es einen 
Job-Sharing Partner bzw. Partnerin für die Stelle gibt, bitten wir die Bewerber darum, den Namen bereits im Zusammenhang mit der Bewerbung 
zu nennen. Bereits 2011 wurde eine Job-Sharing Börse installiert, damit sich Job-Sharing Partner leichter finden können. Aufgrund mangelnder 
Nutzung wurde diese dann 2018 wieder eingestellt. Wir vermuten, dass die Nachfrage nach Job-Sharing in der LBBW eher gering war, weil wir 
auch ohne Job-Sharing Teilzeitarbeit ermöglichen. 

Landeskreditbank Job Sharing wurde bisher sehr vereinzeilt unterhalb der Führungsebene genutzt. Da es selten vorkommt, dass Mitarbeiter weniger als 50 % 
arbeiten möchten, bieten sich nur wenige Tätigkeiten für echtes Job-Sharing an.
Vielfach ist es so, dass es mehrere gleiche Stellen gibt, auf denen Teilzeitbeschäftigte arbeiten. Hierbei handelt es sich jedoch um kein echtes 
Job Sharing.
In der Führung hat die L-Bank gute Erfahrung mit Doppelspitzen (z. B. zwei Abteilungsleiter) gemacht, insbesondere bei der Führung von agilen 
Teams. Hierbei handelt es sich jedoch auch nicht um echtes Job-Sharing, da keine Teilzeitbeschäftigungen vorliegen.

Tochterunternehmen L-Bank über 50 %

STEP GmbH
TTR GmbH
TPK GmbH
TPMA GmbH

Siehe Antwort oben

Badische Staatsbrauerei Rothaus 
Aktiengesellschaft

analog Teilzeitarbeit

Tochtergesellschaft über 50%

Brauereigasthof Rothaus GmbH keine

Tochterunternehmen LBBW über 50 % Es liegen keine Informationen vor. 
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Name des Unternehmens Nr. 7a) Welche Erfahrungen haben Sie mit Job-Sharing gemacht?

Südwestdeutsche Salzwerke AG Bei Führungskräften keine.

Tochtergesellschaft über 50%

Reederei Schwaben GmbH keine

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH keine Erfahrungen

EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG

Wir setzen vereinzelt Doppelspitzen im Konzern ein, die gemeinsam einen Bereich führen. In verschiedenen Pilotprojekten mit agiler 
Arbeitsorganisation testen wir aktuell Modelle verteilter Führung. Aktuell gibt es keine Führungsrollen, die durch zwei Teilzeitkräfte besetzt 
werden.

Tochterunternehmen über 50% siehe Antwort 7a) 

BioPro Baden-Württemberg GmbH Keine

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH

Keine

e-mobil BW GmbH Die e-mobil BW GmbH hat bislang kein klassisches Job-Sharing eingefordert. Sofern familiäre oder persönliche Gründe eine Teilzeitstelle 
erfordern, wird mittels Umschichtung von Aufgaben die Teilzeit in der Regel ermöglicht. Die Teilzeitkräfte der e-mobil BW sind gut koordiniert 
und hoch motiviert, so dass dieses Kostrukt bislang sehr gut funktioniert hat. Historienwissen der Mitarbeiter*innen zu verlieren kann mehr 
Aufwand kosten, als neue Mitarbeiter*innen einzustellen.

KEA-BW Keine

Leichtbau BW GmbH Fehlanzeige

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-GmbH Keine

FBW Fernwärmegesellschaft Baden-
Württemberg mbH

Keine

FIZ Karlsruhe keine

Filmakademie BW GmbH keine

Popakademie BW GmbH keine

Akademie für Darst. Kunst GmbH keine

Hafenverwaltung Kehl keine

MFG Medien- und Filmgesellschaft BW 
mbH

keine

ZEW - Leibniz-Zentrum für Europ. 
Wirtschaftsforschung GmbH

keine

Umwelttechnik BW GmbH Bislang wurden noch keine Erfahrungen mit Job-Sharing gemacht.

Wehrgeschichtliches Museum Rastatt 
GmbH

Keine

Baden-Württembergische Spielbanken 
GmbH & Co. KG 

Kein Job-Sharing.

Tochterunternehmen über 50 %

BW-Spielbanken Gastro Service GmbH Kein Job-Sharing

Landesmesse Stuttgart GmbH Bei Führungskräften, keine.

Tochterunternehmen über 50 %

alle Töchter keine
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Name des Unternehmens Nr. 7b) Aus welchen Gründen bieten Sie kein Job-Sharing an?

Universitätsklinikum Freiburg

Universitätsklinikum Heidelberg Die Frage hat sich bisher nicht gestellt.

Tochtergesellschaft über 50%

Klinik Technik GmbH Die Frage hat sich bisher nicht gestellt.

Klinik Service GmbH Beantwortung wie oben bei der Klinik Technik GmbH

Thoraxklinik Beantwortung wie oben.

Akademie für Gesundheitsberufe Beantwortung wie oben.

Kreiskrankenhaus Bergstraße GmBH Beantwortung wie oben

Universitätsklinikum Tübingen

Universitätsklinikum Ulm Grundsätzlich wird es angeboten.

Tochterunternehmen über 50 %

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH

Landesanstalt Schienenfahrzeuge 
Baden-Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

bisher kein Bedarf

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Studierendenwerk Freiburg wir bieten Job-Sharing an

Tochterunternehmen über 50 %

Hochschul-Service gGmbH Freiburg keine entsprechende Personalstruktur 

Studierendenwerk Heidelberg keine Angaben

Tochterunternehmen über 50 %

Hochschul-Service GmbH 
Heidelberg

keine Angaben

Studierendenwerk Karlsruhe keine Angaben

Studierendenwerk Konstanz bietet Job-Sharing an

Studierendenwerk Mannheim bisher keine Nachfrage von Führungskräften auf Reduzierung des Stellenumfangs

Studierendenwerk Stuttgart keine Angaben

Studierendenwerk Tübingen-
Hohenheim

keine Angaben

Studierendenwerk Ulm Die Führungskräftestruktur des Studierendenwerkes ist gekennzeichnet durch eine größtenteils 
langjährige Betriebszugehörigkeit. Ein betrieblicher Bedarf für Job-Sharing in Führungspositionen war 
bisher nicht gegeben. Entsprechende Wünsche von Seiten der Führungskräfte gab es diesbezüglich 
ebenfalls nicht. Möglichkeiten eines Job-Sharings werden bei Bedarf (zB. Fluktuation oder Wunsch nach 
individueller Veränderung bei Führungskräften) im Hinblick auf Machbarkeit geprüft. 

Führungsakademie BW keine Nachfrage
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Name des Unternehmens Nr. 7b) Aus welchen Gründen bieten Sie kein Job-Sharing an?

Murgschifferschaft Das Unternehmen ist mit lediglich fünf Mitarbeitern sehr klein. Job-Sharing wurde bisher nicht 
nachgefragt, sodass sich die Frage bis jetzt für das Unternehmen noch nicht gestellt hat.

Zentrum für Psychiatrie 
Weinsberg
Zentrum für Psychiatrie 
Winnenden

Bisher keine aktiven Anfragen auf Job-Sharing. Teilzeitwünsche können bei Führungskräften durch 
entsprechende Vertretungsregelungen gut umgesetzt werden.

Zentrum für Psychiatrie Wiesloch Bisher gab es keine Job-Sharing-Wünsche seitens der Führungskräfte. Bei Vollzeitstellen, bei welchen 
bisher keine Teilzeitbeschäftigung angeboten wurde, wird grundsätzlich auf die Teilbarkeit hingewiesen, 
sofern keine dringenden dienstlichen Gründe entgegenstehen. Ziel ist es, Job-Sharing, 
Führungspositionen in Teilzeit oder ähnliche familienfreundliche Beschäftigungsmodelle zu erproben.

Tochterunternehmen über 50 %

Servicegesellschaft Nordbaden mbH

Zentrum für Psychiatrie Calw Ein Job-Sharing hatte sich bis dato noch nicht angeboten, da keine zwei entsprechenden Pendants 
vorhanden waren. 

Zentrum für Psychiatrie 
Emmendingen

Leitungspositionen sind bei uns grundsätzlich teilbar, sofern dienstliche  Gründe nicht entgegen stehen. 
Dies wird für jeden einzelnen Arbeitsplatz geprüft. 
Die Auswahl der Führungskräfte erfolgt nach der Bestenauslese. Anhand der Bestenausleses hat sich bei 
den bisherigen Auswahlverfahren noch keine Job-Sharing Konstellation ergeben. 

Tochterunternehmen über 50 %

Haus Tecum Leitungspositionen sind bei uns grundsätzlich teilbar, sofern dienstliche  Gründe nicht entgegen stehen. 
Dies wird für jeden einzelnen Arbeitsplatz geprüft. 
Die Auswahl der Führungskräfte erfolgt nach der Bestenauslese. Anhand der Bestenausleses hat sich bei 
den bisherigen Auswahlverfahren noch keine Job-Sharing Konstellation ergeben. 

Zentrum für Psychiatrie Reichenau

Südwürttembergische Zentren für 
Psychiatrie

Bewährungs- und Gerichtshilfe 
Baden-Württemberg (BGBW)

wir werden ab 1.10.2020 Job-Sharing anbieten

bw-i Baden-Württemberg 
International GmbH

keine Angaben

Tochterunternehmen über 50 %

bw-i Büro Nanjing, China keine Angaben

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH Die Arbeitsgebiete sind hierfür nicht geeignet aufgrund ihres Zuschnitts

SAD mbH keine Angaben

PBW - Parkraumgesellschaft 
Baden-Württemberg mbH

Es bestand bisher kein Bedarf.

Landsiedlung Baden-Württemberg 
GmbH

Angebot besteht grundsätzlich. Wird nicht nachgefragt.

Tochterunternehmen über 50 %

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; 
Kommunale StadtErneuerung 
GmbH; WEBW Neue Energie GmbH

Angebot besteht grundsätzlich. Wird nicht nachgefragt.

MBW Marketinggesellschaft mbH Anstellungsvertrag sieht kein Job-Sharing vor; Alleingeschäftsführer
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Name des Unternehmens Nr. 7b) Aus welchen Gründen bieten Sie kein Job-Sharing an?

SAA - Sonderabfallagentur Baden-
Württemberg GmbH

grundsätzlich denkbar; Notwendigkeit bisher nicht gegeben.

Flughafen Stuttgart GmbH (Nicht beantwortet.)

Tochterunternehmen über 50 %

Baden Airpark GmbH (Nicht beantwortet.)

SAG Stuttgart Airport Ground 
Handling GmbH

(Nicht beantwortet.)

S. Stuttgart Ground Services GmbH Job-Splitting wird von uns in vielen Bereichen angeboten und genutzt.

HSG Flughafen Stuttgart Handels- 
und Service GmbH

Hoher Teilzeitquote im operativen Bereich. Im Management bis dato kein Bedarf, wird aber nicht 
ausgeschlossen, soweit mit der Position vereinbar.

BKV- Bäder- und Kurverwaltung 
BW

bisher kein Bedarf / keine Nachfrage

Tochterunternehmen über 50 %

Staatsbad Wildbad, Bäder- und 
Kurbetriebs GmbH

bislang keine Nachfrage

KHR Gastronomie GmbH keine Nachfrage

NVBW Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg

bisher keine Thema

SWEG Südwestdeutsche 
Landesverkehrs-AG

Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt

Baden-Württemberg-Tarif GmbH

Staatliche Toto-Lotto GmbH kein Bedarf, hohe Teilzeitquote

Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt kein Bedarf

Landesbank Baden-Württemberg entfällt, siehe 7a

Tochterunternehmen LBBW über 50 
%

Landeskreditbank Siehe oben: Es müssen erstmal zwei Mitarbeiter*innen gefunden werden, die sich so ergänzen, dass es 
eine 100 % Stelle gibt. Das schränkt sowohl die Flexibilität seitens der Mitarbeiter*innen, als auch die des 
Arbeitgebers ein. Stattdessen bietet die L-Bank flexible Teilzeitmodelle, in denen die Mitarbeiter*innen 
ihren Beschäftigungsgrad frei wählen können.

Tochterunternehmen L-Bank über 50 
%
STEP GmbH
TTR GmbH
TPK GmbH
TPMA GmbH

Siehe Antwort oben

Badische Staatsbrauerei Rothaus 
Aktiengesellschaft

Tochtergesellschaft über 50%

Brauereigasthof Rothaus GmbH Brauereigasthof, Personaleinteilung erfolgt über Schichtplan.
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Südwestdeutsche Salzwerke AG Es gab keine Anfrage dazu. 

Tochtergesellschaft über 50%

Reederei Schwaben GmbH Kein Bedarf, keine Anfrage

Baden-Württemberg Stiftung 
gGmbH

kein Bedarf

EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG

siehe Antwort 7a)

Tochterunternehmen über 50% siehe Antwort 7a)

BioPro Baden-Württemberg GmbH 1. Die Stellen sind sehr spezialisiert auf bestimmte Projekte.  2. Die Mitarbeiterinnen wollen alle über 50 
% mitarbeiten, keine unter 50 %.

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH

Keine

e-mobil BW GmbH Für die e-mobil BW GmbH sind individuelle Teilzeitlösungen flexibler als klassisches Jobsharing, bei dem 
man 2 passende Teilzeitlösungen für eine 100%-Stelle benötigt. 

KEA-BW Noch kein Bedarf / keine Nachfrage

Leichtbau BW GmbH Keine

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-GmbH bisher kein Bedarf, wurde nie nachgefragt, bei alle Führungspositionnen seit vielen Jahren keine 
Neubesetzung nötig

FBW Fernwärmegesellschaft 
Baden-Württemberg mbH

Job-Sharing ist bislang nicht nachgefragt worden (Belegschaft, Bewerber). Job-Sharing wäre darüber 
hinaus bei bestimmten Arbeitsplätzen nur sehr bedingt geeignet (insbesondere im Technischen Bereich 
wegen unterschiedlicher Einsatzorte).

FIZ Karlsruhe Noch kein Bedarf / keine Nachfrage

Filmakademie BW GmbH Aufgrund der Größe der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH und der vielschichten Aufgaben der 
Führungskräfte ist jede Führungskraft ein/e ausgewiesene/r Spezialist/in. Ein gegenseitige Vertretung 
über die Fachabteilungen hinweg ist nur in einem sehr begrenzten Maße möglich.

Popakademie BW GmbH Noch kein Bedarf / keine Nachfrage

Akademie für Darst. Kunst GmbH Die Frage hat sich bisher nicht gestellt.

Hafenverwaltung Kehl kein Bedarf / keine Nachfrage

MFG Medien- und Filmgesellschaft 
BW mbH

ZEW - Leibniz-Zentrum für Europ. 
Wirtschaftsforschung GmbH

Bisher keine Nachfrage

Umwelttechnik BW GmbH Es wurde in der Vergangenheit für eine Stelle angeboten. Leider hatten die Bewerberinnen jedoch 
schlussendlich abgesagt, woraufhin die Stelle von einer Person ausgefüllt wurde.

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenenden Büro-Platzmöglichkeiten, wird Job-Sharing von 
UTBW nicht ausgeschlossen. 

Wehrgeschichtliches Museum 
Rastatt GmbH

Augrund der geringen Unternehmensgröße und Mitarbeiterzahl nicht zielführend.
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Anlage 13

Name des Unternehmens Nr. 7b) Aus welchen Gründen bieten Sie kein Job-Sharing an?

Baden-Württembergische 
Spielbanken GmbH & Co. KG 

Wir bieten flexible Teilzeitmodelle an. Dies lässt sich besser mit Schicht-/ Nachtarbeit vereinbaren.

Tochterunternehmen über 50 %

BW-Spielbanken Gastro Service 
GmbH 

Wir bieten flexible Teilzeitmodelle an. Dies lässt sich besser mit Schicht-/ Nachtarbeit vereinbaren.

Landesmesse Stuttgart GmbH Wurde bislang noch nicht nachgefragt.

Tochterunternehmen über 50 %

alle Töchter Die inländischen Tochtergesellschaften sind zu klein für ein Job-Sharing.
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Anlage 16

Maßnahmen

Universitätsklinikum Freiburg

Universitätsklinikum Heidelberg Kooperationen bzgl. Kinderbetreuung; 
Führungskräfteentwicklung; Flexible 
Arbeitszeiten

Angebote zu Ferienbetreuung; 
Coachingprogramme, gemischt und 
für Frauen speziell; Concierge 
Service

Kindernotfallbetreuung; Betriebliches 
Gesundheitsmanagement; Dual 
Career bei Bedarf

Universitätsklinikum Tübingen

Universitätsklinikum Ulm Schulung im Rahmen unseres 
Führungskräfteentwicklungsprogramms

Betriebseigene Kita mit 
ausgeweiteten
Öffnungszeiten.

Kontakthalteprogramm.

Tochterunternehmen über 50 %

DUU
Dienstleistungsgesellschaft 
Universitätsklinikum Ulm mbH

Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-
Württemberg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts -

Weitere bedarfsgerechte Maßnahmen 
können im Einzelfall umgesetzt werden

Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg - Anstalt des öffentlichen 
Rechts -

flexible Tageseinteilung; Teilzeittätigkeit 
während der Elternzeit; Halbtageskurse, 
um Teilzeitbeschäftigte nicht zu 
benachteiligen

Öffnungszeiten Dienstgebäude von 
6 bis 20 Uhr, Montag - Freitag; 
Kulturwandel; beruflicher 
Wissenserhalt; Fortbildung

Akzeptanz von Elternzeit für weibliche 
und männliche Beschäftigte

Studierendenwerk Freiburg Ferienbetreuung f. Kinder Beschäftigter  finanzielle Unterstützung von 
Familien mit Kindern 

Tochterunternehmen über 50 %

Hochschul-Service-gGmbH Freiburg entfällt (s. 7b)

Studierendenwerk Heidelberg Keine Angaben

Tochterunternehmen über 50 %

Hochschul-Service GmbH Heidelberg Keine Angaben

Studierendenwerk Karlsruhe Keine Angaben

Studierendenwerk Konstanz mobiles Arbeiten wird angeboten, dies 
wird in erster Linie von Führungskräften 
genutzt, vereinzeilt auch von Fachkräften

flexible Arbeitszeitmodelle der Wunsch auf eine 
Teilzeitbeschäftigung ist in den letzten 
Jahren gestiegen auch bei den 
Mitarbeitern ohne Familie

Fortbildungsmaßnahmen; Wiedereinstieg 
mit Einarbeitungsplan

Möglichkeit auf Teilzeitbeschäftigung Möglichkleit der Anpassung von 
Arbeitszeiten und Tätigkeiten

zum 31.12.2019 waren 52,14 % der 
Beschäftigten in Teilzeit tätig. 

Etwa 30% der männlichen und ca. 
63% der weiblichen Beschäftigten 
nutzen die Möglichkeit auf 
Teilzeitbeschäftigung.

Dem Antrag auf Teilzeitbeschäftigung 
wird in allen Fällen stattgegeben.

Studierendenwerk Stuttgart Rückkehr von Vollzeit auf Teilzeit und 
umgekehrt ohne größere Probleme 
möglich, sehr wichtig und sehr häufig

Kindertagesstättenplätze beim SWS 
nach erfülltem Bedarf der 
Studierende auch für MA, wichtig, 
selten

Bewilligung von Elternzeit auch für 
Führungskräfte ohne Probleme 
möglich; sehr wichtig;

Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim Öffnung des Gleitzeitrahmens für die 
Verwaltung

06:00 - 21:00 Uhr Keine Kernzeit

9. Welche über Teilzeitbeschäftigung, mobiles Arbeiten und Job-Sharing hinausgehenden Maßnahmen ergreift 
Ihr Unternehmen aktuell zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Karriere, mit einer Einordnung, für 
wie zentral die genannten Maßnahmen gehalten werden und in welchem Ausmaß sie zum Tragen kommen.Name des Unternehmens

Prinzipielle Abstimmung Arbeitszeitvereinbarung im Hinblick auf Volumen und Lage der Arbeit. Bei sich 
verändernden familiären Situationen haben wir bisher immer Lösungen im Unternehmen gefunden. 

Studierendenwerk Mannheim
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Fortbildungsangebote zur Förderung der 
Karriere, auch für Teilzeitbeschäftigte 

Beschäftigte werden gezielt 
gefördert, um sie auf künftige 
Führungspositionen vorzubereiten

Aufgrund der Unternehmens- und 
Aufgabenstruktur, insbesondere im 
personalintensivsten Bereich der 
Campusgastronomie, werden die 
Tätigkeiten überwiegend im Rahmen 
von Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnissen ausgeführt. Dadurch ist 
es möglich, den Personaleinsatz 
flexibel an den Bedarf bzw. die 
Nachfrage anzupassen.  Und die 
Stelleninhaberinnen- und inhaber 
können Beruf und Familie dadurch 
gut vereinbaren.  

Bei Bedarf Gewährung von Sonderurlaub 
ohne Bezüge

Wird wenig in Anspruch genommen. 
Zum Stichtag 31.12.2019 waren zwei 
von 259 Beschäftigten beurlaubt.

Führungsakademie BW ./.

Murgschifferschaft freie Einteilung der Arbeitszeit Forstlicher Betriebsleiter und 
Revierleiter

(4 von 5 Beschäftigten)

Gleitzeit mit Kernarbeitszeit (große 
Zeitkorridore)

zentrale Maßnahme zur o.g. 
Vereinbarkeit

nur im 
Verwaltungsbereich/Sekretariate 
möglich, ca. 90 Mitarbeitende

Flexible Arbeitszeitgestaltung in allen 
Berufsgruppen

zentrale Maßnahme zur o.g. 
Vereinbarkeit

grundsätzliche Inanspruchnahme

Unkomplizierte Aufstockungen und 
Reduzierungen der Arbeitszeit möglich

zentrale Maßnahme zur o.g. 
Vereinbarkeit

grundsätzliche Inanspruchnahme

Betriebliche Kinderbetreuung zentrale Maßnahme zur o.g. 
Vereinbarkeit

alle angebotenen Plätze sind belegt, 
(Warteliste), Ausbau daher in Prüfung

Weitreichende Möglichkeiten von 
Sonderurlaub

wichtige Maßnahme zur o.g. 
Vereinbarkeit

Inanspruchnahme ca. 25-40 x pro 
Jahr

Arbeitszeiten in jeglichem Umfang 
möglich - auch unter 50%

wichtige Maßnahme zur o.g. 
Vereinbarkeit

wird nur von ca. 5% der Beschäftigten 
in Anspruch genommen

Berücksichtigung von Wunschdiensten zentrale Maßnahme zur o.g. 
Vereinbarkeit

grundsätzliche Inanspruchnahme

Verhandlung einer Dienstvereinbarung 
für Home-Office (Abschluss 
voraussichtlich 08/2020)

sehr zentral hauptsächlich im Verwaltungsbereich 
oder ärztlichen Bereich (Arztbriefe)

KITA auf dem Klinikgelände mit 
Betriebsplätzen

zentral wird gezielt von Mitarbeitern in der 
Patientenversorgung genutzt

Sommerferienprogramm in 
Zusammenarbeit mit dem Sportverein

zentral Nutzung insbesondere von 
alleinerziehenden Mitarbeitern

familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
soweit betrieblich möglich (wg 
Patientenversorgung)

sehr zentral wird von vielen Mitarbeitern genutzt

e-learing-Angebote (CNE) zentral Nutzung steigend, insbesondere in 
patientenversorgenden Bereichen 

Zentrum für Psychiatrie Weinsberg

Studierendenwerk Ulm

Zentrum für Psychiatrie Winnenden
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Tochterunternehmen über 50 %

Gleitzeit sehr zentral starke Inanspruchnahme

Wechsel von Voll- in Teilzeit mit Option 
der Befristung der Teilzeit

sehr zentral starke Inanspruchnahme

Betriebliches Gesundheitsmanagement zentral gute Inanspruchnahme

Kinderferienbetreuung auf dem Gelände sehr zentral starke Inanspruchnahme

Tochterunternehmen über 50 %

Haus Tecum

Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Kinderbetreuungsangebote Sabbat-Modelle

Zentrum für Psychiatrie Wiesloch Das PZN bietet seinen Beschäftigten nicht nur Teilzeit, sondern über 700 verschiedene Arbeitszeitmodelle an.

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde im ärztlichen Bereich die Möglichkeit geschaffen, die 24-
Stunden-Bereitschaftsdienste in 2 x 12 Stunden-Stunden-Bereitschaftsdienste zu teilen. 

Es wird auf die Einhaltung der 5-Tage-Woche geachtet.

Es stehen Platzkontingente für die Kinderbetreuung (auch für unter 3-jährige Kinder) auf dem Betriebsgelände zur 
Verfügung. Im Moment gibt es 20 Plätze, die nicht alle besetzt sind.

In der hauseigenen Bildungseinrichtung Akademie im Park werden Förderprogramme für Nachwuchskräfte und 
Seminare für Frauen zum Kennenlernen von Führungsrollen und der Auseinandersetzung mit den Führungsaufgaben 
angeboten. Teilzeitbeschäftigte erhalten die gleichen beruflichen Entwicklungs- und 
Personalentwicklungsmöglichkeiten wie Vollzeitbeschäftigte.

Zentrum für Psychiatrie Calw

 Kleinkinderbetreuung ganzjährig durch Ansiedlung einer Einrichtung auf dem Gelände, Kinderferienbetreuung in den 
Sommerferien

Erarbeitung eines Modells für längerfristige Dienstplangestaltung (mind. 3 - 6 Monate) zur Erhöhung der 
Planungssicherheit für die Mitarbeiter, Vielzahl von Teilzeitarbeitsmodellen, Sabbatical

 Die Sicherstellung der dauerhaften Befassung mit diesem Thema erfolgt durch die regelmäßige Zertifizierung nach 
„berufundfamilie“ sowie die Durchführung von Maßnahmen nach PDCA und die Überwachung von Maßnahmen im 
Sinne eines KVP

Freie Stellen im Pflegedienst in Bereichen ohne Schichtdienst, z. B. Ambulanz, Tageskliniken, werden immer intern 
ausgeschrieben und bei gleicher Eignung mit Beschäftigten besetzt, die Familien- und Pflegeaufgaben im Sinne des 
ChGlG wahrnehmen.

Es findet eine Unterstützung des Wiedereinstiegs von Beschäftigten nach Elternzeit oder Beurlaubung statt, z. B. 
durch verstärkte Teilzeitarbeit mit geringem Stundenkontingent, durch gezielte Einarbeitung gemäß dem 
Einarbeitungskonzept des PZN und bedarfsgerechte Fortbildung.

Es wird ein Sabbatical-Modell angeboten, das zwischen 1/2 Jahr und 10 Jahren in Anspruch genommen werden kann. 
Im Moment nutzen 26 Beschäftigte die Sabbatical-Möglichkeit.

In der Akademie im Park werden Förderprogramme für Nachwuchskräfte und Seminare für Frauen zum Kennenlernen 
von Führungsrollen und der Auseinandersetzung mit den Führungsaufgaben angeboten. Teilzeitbeschäftigte erhalten 
die gleichen beruflichen Entwicklungs- und Personalentwicklungsmöglichkeiten wie Vollzeitbeschäftigte.

Es wird auf die Einhaltung der 5-Tage-Woche geachtet. In der Wäscherei gibt es in der Regel keine Wochenend- und 
Feiertagsarbeit.

Es stehen Platzkontingente für die Kinderbetreuung (auch für unter 3-jährige Kinder) auf dem Betriebsgelände zur 
Verfügung. 

Es findet eine Unterstützung des Wiedereinstiegs von Beschäftigten nach Elternzeit oder Beurlaubung statt, z. B. 
durch verstärkte Teilzeitarbeit mit geringem Stundenkontingent, durch Umsetzung in einen Bereich ohne Wochenend- 
und Feiertagsarbeit, durch gezielte Einarbeitung und bedarfsgerechte Fortbildung.

Servicegesellschaft Nordbaden mbH

ZfP Emmendingen

Zentrum für Psychiatrie Reichenau
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Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit Sabbat-Modelle

Kinderbertreuungsabgebote

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Freistellungs-/Sabbatjahr wurde bisher nur von Beamten in 
Anspruch genommen

Service für Familien durch BfC Unterstützung/Beratung durch 
Chancengleichheitsbeauftragte 
hinsichtlich Kinderbetreuung, 
Notfallplätze, Tagesmütter, Betreuung 
von pflegebedürftigen Angehörigen

Umstellung von Präsenz-
Fortbildungangeboten auf Online-
Formate (Teilnahme am Notebook zu 
Hause)

wichtiges Angebot für Eltern 
bezüglich Kinderbetreuung

ab 2021 vorgesehen

bw-i Baden-Württemberg International 
GmbH

individuelle Teilzeitmodelle Verkürzung der Kernzeit Großzügige Gleitzeitregeln

Tochterunternehmen über 50 %

bw-i Büro Nanjing, China Keine Angaben

Die Arbeitszeiten und Arbeitstage werden 
- soweit möglich - an die Bedürfnisse und 
Wünsche der MitarbeiterInnen 
angepasst.

4 bis 5 MitarbeiterInnen machen 
davon Gebrauch. Bei anderen 
MitarbeiterInnen ist dies aufgrund 
von Dienst- und Schichtplänen nicht 
möglich.

15 bis 20 MitarbeiterInnen machen 
davon in unterschiedlichem Umfang 
Gebrauch.

Soweit vertretbart können "Dienste" 
untereinander getauscht werden.

SAD mbH Keine Angaben

PBW - Parkraumgesellschaft Baden-
Württemberg mbH

flexible Arbeitszeiten

Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH Auf Nachfrage der MitarbeiterInnen wird 
versucht flexibel zu reagieren.

Tochterunternehmen über 50 %

MBW Marketinggesellschaft mbH

SAA - Sonderabfallagentur Baden-
Württemberg GmbH

individuelle Arbeitszeitregelung möglich

Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-
Württemberg (BGBW)

Auf Nachfrage der MitarbeiterInnen wird 
versucht flexibel zu reagieren.

Keine

Südwürttembergische Zentren für 
Psychiatrie

Rhein-Neckar Flugplatz GmbH

Agri BW GmbH; Rüdiger Kunst 
KommunalKonzept GmbH; Kommunale 
StadtErneuerung GmbH; WEBW Neue 
Energie GmbH
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Individuelle Arbeitszeitlösungen mit 
Veränderung der Kernzeiten z.B. 
entsprechend den Betreuungszeiten.

Kostenfreie Beratung und 
Unterstützung bei Kinderbetreuung / 
Pflege  etc. durch PME-
Familienservice.

Angebot in den Sommerferien für eine 
Kinderbetreuung direkt vor Ort am 
Flughafen.

Im Schichtbereich besteht die Möglichkeit 
von Diensttausch. Sofern betrieblich 
möglich werden Wünsche der Mitarbeiter 
berücksichtigt.

Ausgebildete betriebliche 
Pflegelotsen.

Befristete Teilzeitbeschäftigung 
gemäß § 11 TVöD-F

Vertraglich fixierte Einschränkungen in 
der Schichtplanung für Eltern. (z.B. nur 
Frühschichten etc.)

Betriebssportgruppen und 
Fitnessräume ermöglichen eine 
gesundheitliche Vorsorge vor Ort.

Es besteht außerhalb des 
Sicherheitsbereiches das Angebot, die 
Kinder bei Betreuungsengpässen mit an 
den Arbeitsplatz zu bringen. Dafür steht 
eine Box mit Wickelunterlagen und 
Spielsachen für Kleinkinder zur 
Verfügung.

Möglichkeit der befristeten 
Arbeitszeitreduzierung oder 
unbezahlten Freistellung zum 
Absolvieren einer Weiterbildung, 
auch im Vereinsbereich (z.B. 
Freiwillige Feuerwehr). (Zusätzlich 
zur Gewährung von Bildungsurlaub.)

Tochterunternehmen über 50 %

Baden Airpark GmbH Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten und 
Schichtpläne in Absprache mit den 
Beschäftigten unter Berücksichtigung 
ihrer privaten Situation (z.B. 
geschlossener Kita, Arbeitszeiten des 
Lebenspartners etc.)

Betrifft ca. 10% der Mitarbeiter bei 
denen individuelle Lösungen unter 
Beachtung der betrieblichen Belange 
gefunden werden müssen

SAG Stuttgart Airport Ground Handling GmbH (Nicht beantwortet.)

S. Stuttgart Ground Services GmbH Schichtarbeit Wünsche der Mitarbeiter werden in 
der Dienstplanung berücksichtigt, 
soweit operativ möglich

HSG Flughafen Stuttgart Handels- und 
Service GmbH

(Nicht beantwortet.)

Gleitzeit/Gutstundenkonten zentrale Maßnahme; die 
Guttstunden können insbesondere 
auch in "familiären Notfällen" 
eingelöst werden

wird häufig in Anspruch genommen 

Anpassung der Dienstpläne an die 
individuelle Lebenssituation 

ist in einem 24/7 -Schichtbetrieb sehr 
zentrale Maßnahme

kommt häufig vor 

Kinder dürfen im Notfall übergangsweise 
mit zur Arbeit gebracht werden

zur Corona-Zeit eine sehr wichtige 
Maßnahme

wurde vereinzelt in Anspruch 
genommen 

Möglichkeit einer unbezahlten 
Freistellung/Sonderurlaub nach dem 
TVöD

keine zentrale Maßnahme wird nicht in Anspruch genommen

Tochterunternehmen über 50 %

Kinder dürfen im Notfall übergangsweise 
mit zur Arbeit gebracht werden

wichtige Maßnahme, da somit der 
laufende Betrieb und die Öffnung der 
Bäder gewährleistet wird

kommt häufig in den verschiedensten 
Abteilungen vor

Anpassung der Dienstpläne/ Schichten 
an individuelle Lebenssituationen

sehr wichtige Maßnahme, die, wo 
nur möglich, die familiäre Situation 
der Arbeitnehmer/innen 
berücksichtigt und Arbeit mit 
Familienleben in Einklang bringt

wird laufend durchgeführt

KHR Gastronomie GmbH Keine Angaben

NVBW Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg

BKV- Bäder- und Kurverwaltung BW

Staatsbad Wildbad, Bäder- und Kurbetriebs 
GmbH

Flughafen Stuttgart GmbH
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SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-
AG

derzeit keine weiteren Maßnahmen

Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt derzeit keine weiteren Maßnahmen

Baden-Württemberg-Tarif GmbH Durch die Erfahrung des 
Geschäftsführers mit Elternzeit, werden 
alle denkbaren Möglichkeiten angeboten. 

Staatliche Toto-Lotto GmbH Eltern-.Kind-Büro (wenig genutzt)

Tochterunternehmen über 50 %

Töchter gesamt

Flexible Arbeitszeiten

Kinderbetreuung

Wiedereinstieg

Veranstaltung für Schwangere

Familienjahr

So sehen uns andere

Tochtergesellschaft über 50%

Landesbank Baden-Württemberg Die LBBW verfügt über ein hoch flexibles Arbeitszeitsystem. Durch diese 
Flexibilität entstehen Freiräume für die Beschäftigten, um familiäre 
Verantwortung und berufliches Engagement zu vereinbaren.

Die zuverlässige und kompetente Betreuung ihrer Kinder ist für berufstätige 
Eltern entscheidend, um Arbeits-und Familienleben zur Zufriedenheit aller zu 
gestalten. Insgesamt 96 Plätze bieten die zum Großteil LBBW-eigenen 
Kindertagesstätten an den Standorten Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, 
Mainz und Leipzig. Davon sind 18 Betreuungsplätze bei der 
Sparkassenakademie am Standort Stuttgart angemietet. Spezielle 
Ferienprogramme und Notfallbetreuungsmöglichkeiten ergänzen das 
Angebot. In Stuttgart gibt es z. B. einen Kooperationsvertrag für die 
Kindernotfallbetreuung mit dem Eltern-Kind-Zentrum im Generationenhaus 
West. Für alle Mitarbeiter*innen bieten wir das Beratungs- und 
Betreuungsprogramm des externen Dienstleisters pme Familienservice an. 
Die Kosten für Beratung und Vermittlung trägt die LBBW; die Kosten für die 
Kinderbetreuung übernehmen die Eltern.

Um nach der Beurlaubung den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu 
erleichtern, bieten wir während der Elternzeit – ebenso wie bei einer 
Pflegezeit – vielfältige Maßnahmen zur Kontaktpflege und zur Weiterbildung 
an. So hält der Personalbereich die Beschäftigten regelmäßig über ein 
Online-Portal auf dem Laufenden, auf dem z. B. aktuelle 
Stellenausschreibungen und Informationen über das Procedere der 
Rückkehr zu finden sind sowie über den E-Mail Newsletter »LBBW 
Einblicke« auf dem Laufenden.

Seit diesem Jahr bieten wir Veranstaltungen für Schwangere an. Ziel ist es, 
die Frauen dafür zu sensibilisieren, ihre berufliche Entwicklung trotz Kindern 
aktiv zu gestalten und ihre Partner und Führungskräfte bei der Planung 
einzubinden.       

Zusätzlich zur gesetzlich garantierten Elternzeit können Mütter bzw. Väter, 
die zuvor mindestens drei Jahre bei der LBBW beschäftigt waren, ein 
Familienjahr in Anspruch nehmen. Während der Beurlaubung werden keine 
Bezüge gezahlt. Im Jahr 2019 haben 23 Mitarbeiterinnen und 2 Mitarbeiter 
dieses Angebot genutzt (Vorjahr: 37 Frauen, 3 Männer).

Seit 2010 ist die LBBW nach dem »audit berufundfamilie« als 
»familienbewusstes Unternehmen« ausgezeichnet. Nach zwei erfolgreichen 
Re-Auditierungen in den Jahren 2013 und 2016, fand 2019 eine weitere Re-
Auditierung statt. Das Audit attestiert, dass die LBBW in Bezug auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gut aufgestellt ist. Das gilt sowohl bei 
den familienbewussten Angeboten als auch bei der gelebten Kultur.

Es liegen keine Informationen vor.
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Eltern-Kind-Büros Sehr relavant bei kurzfristigen 
Betreuungsengpässen

Es steht ein Eltern-Kind-Büro an 
jedem Standort der L-Bank zur 
Verfügung.

Kooperation mit pme Familienservices für 
erweiterte Angebote z. B. zur 
Kinderbetreuung oder Elder Care

zentral Aufgrund der Anonymität der Nutzung 
kann keine Aussage getroffen 
werden. Es gibt jedoch viele positive 
Rückmeldungen.

Bereitstellung von externen Kita-Plätzen weniger zentral, auslaufend betrifft weniger als zehn Eltern; 
Erfahrung: Wohnortnahe Betreuung 
wird bevorzugt,

Zusätzliche innebetreibliche 
Kinderbetreuungszeit

weniger zentral Eltern kehren schneller als früher in 
das Erwerbsleben zurück; Nachfrage 
daher verhalten.

Flexible Arbeitszeit sehr zentral Alle Mitarbeiter, sehr großzügige 
Gleitzeitregelung in Absprache mit 
dem Vorgesetzten

Alle Tochterunternehmen der L-Bank Aufgrund der sehr geringen 
Mitarbeiterzahl der Tochterunternehmen 
werden mit den Mitarbeiter*innen 
individuelle Lösungen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie angestrebt.

Badische Staatsbrauerei Rothaus 
Aktiengesellschaft

keine

Tochtergesellschaft über 50%

Brauereigasthof Rothaus GmbH keine

4 Kita Plätze für Mitarbeiterkinder

Tochtergesellschaft über 50%

Reederei Schwaben GmbH keine

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH flexible Arbeitszeiten

EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG

Tochterunternehmen über 50% (gleiche 
Maßnahmen)

BioPro Baden-Württemberg GmbH Externe Weiterbildung möglich Das wird bei Bedarf In Einzelfällen 
genutzt.

Blühendes Barock Gartenschau 
Ludwigsburg GmbH

In Abstimmung und dem Vorliegen 
bestimmter Lebenssituationen kann über 
den notwendigen Zeitraum eine flexiblere 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
ermöglicht werden. 

Nur bei Vorliegen von Gründen Zentral, da Arbeitskraft und Motivation 
des Arbeitsnehmers erhalten bleiben. 
Die Belastung wird weniger.

Auf Initiative der EnBW können Mitarbeiter*innen die virtuellen Betreuungsangebote des Kooperationspartners voiio 
nutzen. Zudem erhalten sie Zugriff auf eine Vielzahl weiterer Freizeit- und Ferienangebote, die voiio vermittelt. Wir 
haben Kinderbüros in denen Eltern vor Ort arbeiten können wenn die Betreuung ihrer Kinder ausfällt. Es bestehen 
Kooperationen mit Kindertagesstätten.

Zahlung eines 
Kinderbetreuungszuschusses

Sehr zentral Nahezu alle Mitarbeiter*innen mit 
Kindern im Vorschulalter nehmen den 
Zuschuss in Anspruch

Südwestdeutsche Salzwerke AG

Landeskreditbank
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e-mobil BW GmbH flexible Arbeitszeitmodelle sehr wichtig flexible Arbeitszeitmodelle heißt, dass 
die Lage der Arbeitszeit, der 
Arbeitstage sowie die Stundenanzahl 
pro Tag - im Rahmen der 
gesetzlichen Schutzvorschriften - 
flexibel sind. Auch Arbeitszeitabbau ist 
bei entsprechenden Überstunden 
möglich. 

verantwortungsvolle Aufgaben, trotz 
Teilzeit

wichtig nach Möglichkeit wird auch 
Teilzeitkräften ein 
verantwortungsvolles Arbeiten 
eingeräumt

Anerkennung von Teilzeitkräften wichtig Teilzeitkräfte haben bei uns im 
Unternehmen die gleiche 
Anerkennung wie Vollzeitkräfte

Übernahme der Kind-Krank-Tage wichtig Der Arbeitgeber kürzt bei Kind-krank 
nicht den Arbeitslohn.

KEA-BW Zeitguthabenkkonten 
Überschreitung/Unterschreitung; flexible 
Arbeitszeiten 

für alle wird in Anspruch genommen

Leichtbau BW GmbH Fehlanzeige

Staatl. Rhein-Neckar-Hafen-GmbH Angebot Stelle in Tz. umzuwandeln; 
Nach Elternzeit fast immer auf der 
gleichen Stelle weiterbeschäftigt, viele 
Arbeitsgebiete werden von Frauen in Tz. 
geleitet

ist insbesondere für Mitarbeiter nach 
Elternzeit sehr wichtig

1) äußerst flexible Arbeitszeiten zentrale Maßnahme hohe Akzeptanz

2) Berücksichtigung der familiären 
Umstände bei der Gewährung von 
bezahltem / unbezahltem Urlaub

zentrale Maßnahme hohe Akzeptanz

FIZ Karlsruhe Befristete Reduzierung der Stunden sehr zentral, jede 
Wochenstundenanz. ist bei FIZ KA 
möglich

wird sehr häufig, aber zumeist von 
Frauen genutzt

Gleitzeitkonto ähnl. Lebensarbeitszeitkto. zentral wird rege genutzt

Sabbatical/unbezahlter Urlaub weniger wichtig wird nur selten genutzt

Pflegezeit bisher ohne Bedeutung wird bisher nicht genutzt

Filmakademie BW GmbH Homeoffice im Rahmen der Corona-
Situation sowie zur Betreuung von 
Kindern und pflegebedürftigen 
Angehörigen

Ingesamt 40 Beschäftigte (darunter 
24 Frauen) waren teilweise oder 
vollständig im Homeoffice.

Popakademie BW GmbH Es wird Gleitzeit angeboten um flexibel 
zu sein und seine Arbeit auch flexibel zu 
gestalten. Die Mitarbeiter*innen haben 
die Möglichkeit, nach Absprache mit dem 
Vorgesetzen, HomeOffice in Anspruch zu 
nehmen

Akademie für Darst. Kunst GmbH Home Office;
flexible Arbeitszeiten

1-2 Tage pro Woche;
5 Tage die Woche

Hafenverwaltung Kehl keine

MFG Medien- und Filmgesellschaft BW 
mbH

1 Kita-Platz wird angeboten

FBW Fernwärmegesellschaft Baden-
Württemberg mbH
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Maßnahmen

9. Welche über Teilzeitbeschäftigung, mobiles Arbeiten und Job-Sharing hinausgehenden Maßnahmen ergreift 
Ihr Unternehmen aktuell zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Karriere, mit einer Einordnung, für 
wie zentral die genannten Maßnahmen gehalten werden und in welchem Ausmaß sie zum Tragen kommen.Name des Unternehmens

ZEW - Leibniz-Zentrum für Europ. 
Wirtschaftsforschung GmbH

unterschiedlichste Arbeitszeitmodelle, 
Vertrauensarbeitszeit und flexible 
Arbeitszeit; familienfreundliche 
Sitzungszeiten; Kinderbetreuung Uni 
Mannheim, Einbindung während 
Elternzeit; Freistellung Pflege

frühzeitige Vertragszusagen; 
barrierefreiher Zugang (Kinderwagen); 
Sport u. Freizeitgestaltung, 
Gesundheitskurse

Umwelttechnik BW GmbH Über die o.g. Maßnahmen hinaus gibt es 
derzeit keine weiteren.

Wehrgeschichtliches Museum Rastatt 
GmbH

keine, da aufgrund der geringen 
Betriebsgröße nicht zielführend

Baden-Württembergische Spielbanken 
GmbH & Co. KG 

Flexible Gleitzeitmodelle in den 
Verwaltungen

Tochterunternehmen über 50 %

BW-Spielbanken Gastro Service GmbH 

Zuschuss zur Kinderbetreuung Familienpflegezeit flexibles Gleitzeitmodell

Sabbatical unterschiedliche Teilzeitmodelle 
(individuell, Brückenteilzeit, 
Elternteilzeit, Teilzeit nach TVöD)

Tochterunternehmen über 50 %

alle Töchter keine

Landesmesse Stuttgart GmbH


